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Berlin, Ende Mai 2011

Liebe Berlinerinnen, liebe Berliner, 

mit dem vorliegenden Berliner Mietspiegel 
2011 liegt erneut ein qualifizierter Mietspie-
gel für nicht preisgebundene Mietwohnun-
gen vor, auf dessen Angaben sich Mieterin-
nen und Mieter sowie Vermieter gleicher-
maßen verlassen können. Ich bin mir sicher, 
dass auch dieser Mietspiegel als rechtssiche-
res Instrument Mieterinnen und Mieter vor 
ungerechtfertigten Mieterhöhungen schüt-
zen kann.

Der Mietspiegel bringt Klarheit über die Mie-
ten in unserer Stadt, die im bundesweiten 
Vergleich weiterhin preiswert geblieben sind. 
Während sich die Mieten – auch durch die 
weiter gestiegene Attraktivität Berlins – vor 
allem im Altbau und in den wenigen nach-
gefragten Kiezen mit dort noch vorhande-
nem niedrigem Mietniveau stärker entwi-
ckeln, sind die Steigerungen gegenüber  
dem letzten Mietspiegel bei den anderen 
Beständen moderat. 

Es wurden bei diesem Mietspiegel wiederum 
hohe Anforderungen an die Qualität der 
Datenerhebung und Auswertung sowie an 
die wissenschaftliche Belegbarkeit der Ergeb-
nisse gestellt. Mit der Anerkennung des Miet-
spiegels durch alle beteiligten Mieter- und 
Vermieterverbände wird dokumentiert, dass 
der Mietspiegel die Berliner Mietenlandschaft 
realistisch abbildet. Der Mietspiegel bietet für 
Mieter und Vermieter eine rechtssichere Aus-
kunft über die Höhe der ortsüblichen Ver-
gleichsmieten in Berlin.

Die Energieeffizienz von Wohngebäuden wird 
ebenso wie die Kosten von Heizung und 
Warmwasser zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Der Mietspiegel 2011 trägt dieser 
Entwicklung wiederum durch die Berück-
sichtigung des energetischen Zustandes  
von Wohngebäuden im Wertungssystem  
des Mietspiegels Rechnung. 

Welcher Wohnlage Ihre Adresse zugeordnet 
ist, können Sie aus dem im Amtsblatt für Ber-
lin veröffentlichten Straßenverzeichnis oder 
im Internet (www.stadtentwicklung.berlin.de) 
erfahren.     

Im Anhang zu diesem Mietspiegel finden Sie 
die Berliner Betriebskostenübersicht. Hierzu 
wurden rund 1.600 Abrechnungen aus-
gewertet, um die üblicherweise in Berlin 
gezahlten Betriebskosten zu ermitteln. In der 
Übersicht wird nach den einzelnen Betriebs-
kostenarten unterschieden, wie Gebäude- 
reinigung, Hauswart, Gartenpflege und der-
gleichen. Mit Hilfe der Berliner Betriebskos-
tenübersicht und der letzten Abrechnung 
können Sie ermitteln, ob zum Beispiel die 
Kosten für die Wasserversorgung oder die  
Kosten für das Heizen im üblichen Rahmen 
liegen oder sehr niedrig bzw. sehr hoch sind. 
Mieterhaushalte und Vermieterinnen bzw. 
Vermieter sollen hinsichtlich der anfallenden 
Betriebskosten weiter sensibilisiert werden, 
um ein ressourcenschonendes Verhalten und 
eine energiebewusste Sanierung anzuregen.  

Mein Dank gilt allen, die am Gelingen des 
Mietspiegels mitgewirkt haben – insbeson-
dere den vielen Berlinerinnen und Berlinern, 
die durch das Bereitstellen von Miet- und 
Ausstattungsangaben für ihre Wohnung  
erst den Mietspiegel und die Betriebskosten-
übersicht ermöglicht haben. 

Ich bin davon überzeugt, dass der Mietspie-
gel und die Betriebskostenübersicht mit den 
zugehörigen Hinweisen gleichermaßen zum 
Erhalt der notwendigen Transparenz und des 
Rechtsfriedens auf dem Berliner Wohnungs-
markt beitragen werden.

Ingeborg Junge-Reyer
Senatorin für Stadtentwicklung

http://www.stadtentwicklung.berlin.de
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1. Anerkennung Berliner  
 Mietspiegel 2011 als  
 »qualifizierter Mietspiegel«

Der Berliner Mietspiegel 2011 wurde nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
als »qualifizierter Mietspiegel« gemäß § 558 d 
BGB fortgeschrieben und vom Land Berlin 
(vertreten durch die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung) und den nachfol-
gend genannten Interessenverbänden 
anerkannt: 

• Berliner Mieterverein e. V., Landesverband 
Berlin im Deutschen Mieterbund

• Berliner MieterGemeinschaft e. V.
• Mieterschutzbund Berlin e. V.

• Bund der Berliner Haus- und  
Grundbesitzervereine e. V.

• BFW Landesverband Berlin/ 
Brandenburg e. V.

• Verband Berlin-Brandenburgischer  
Wohnungsunternehmen e. V.

An der Mietspiegelerstellung haben  
beratend mitgewirkt:

• Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
für Grundstückswerte in Berlin

• Öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger für Mieten für Grundstücke 
und Gebäude

• Berliner Beauftragter für Datenschutz und 
Informationsfreiheit

• Richterin a.D.
• Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Die dem Mietspiegel zugrundeliegenden 
Daten sind von F+B Forschung und Beratung 
für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH 
nach anerkannten wissenschaftlichen Grund-
sätzen auf der Grundlage einer empirischen 
Repräsentativerhebung (Fortschreibung) 
ermittelt worden.

Die Wohnlagezuordnungen wurden im Ein-
vernehmen mit den an der Mietspiegelerstel-
lung Beteiligten überprüft und aktualisiert.

2. Vorbemerkungen  
 zum Mietspiegel

Dieser Mietspiegel ist eine Übersicht über die 
in Berlin am 1. September 2010 üblicherweise 
gezahlten Mieten für verschiedene Woh-
nungstypen jeweils vergleichbarer Art, Größe, 
Ausstattung, Beschaffenheit und Lage. Diese 
Mietpreise werden kurz »ortsübliche Ver-
gleichsmieten« genannt. Der Mietspiegel hat 
seine Grundlage in den §§ 558 Abs. 2, 558 c, 
558 d BGB.

Die Mietwerte für die früheren östlichen 
Bezirke und West-Staaken1 sowie für die frü-
heren westlichen Bezirke (ohne West-Staa-
ken) werden in einer einheitlichen Tabelle 
gemeinsam ausgewiesen, da die Wohnungs-
bestände, insbesondere des Altbaus bis 1949 
und des älteren Neubaus von 1950 bis 1972 
sowie des jüngsten Neubaus von 1991 bis 
2009, baulich und mietpreislich miteinander 
vergleichbar sind.

Aufgrund der noch unterschiedlichen Woh-
nungs- und Mietpreisstrukturen für Woh-
nungsbestände, die zwischen 1973 und 1990 
(einschließlich »Wendewohnungen2«) 
bezugsfertig geworden sind, werden diese 
getrennt in der Mietspiegeltabelle für die  

1	 Die	Zuordnung	West-Staakens	basiert	auf	dem	Gebiets-
stand	02.10.1990.

2	 Die	sogenannten	»Wendewohnungen«	im	Sinne	dieses	
Mietspiegels	sind	die	Wohnungen,	die	mit	»DDR-Mitteln«	
anfinanziert	wurden	und	deren	Baubeginn	vor	dem		
3.	Oktober	1990	lag,	die	aber	erst	danach	fertiggestellt		
wurden;	für	diese	Wohnungen	galten	z.B.	auch	die	Rege-
lungen	aus	dem	Mietenüberleitungsgesetz.

früheren östlichen Bezirke3 und West-Staaken 
(siehe Nr. 9, Spalte 10) sowie für die früheren 
westlichen Bezirke3 ohne West-Staaken (siehe 
Nr. 9, Spalte 8 und 9) ausgewiesen. 

Der Mietspiegel stellt eine der gesetzlich vor-
gesehenen Möglichkeiten für die Ermittlung 
der ortsüblichen Vergleichsmiete dar. Auf sei-
ner Grundlage können sich die Mietvertrags-
parteien bei bestehenden Mietverhältnissen 
einigen, ohne selbst Vergleichsobjekte ermit-
teln oder erhebliche Kosten für ein Gutachten 
aufwenden zu müssen.

Dieser Mietspiegel ist ein »qualifizierter  
Mietspiegel« gemäß § 558 d BGB. Für seinen 
Anwendungsbereich als »qualifizierter Miet-
spiegel« (siehe Nr. 4) gilt gemäß § 558 d  
Abs. 3 BGB die gesetzliche Vermutung, dass 
die im »qualifizierten Mietspiegel« angege-
benen Entgelte die ortsübliche Vergleichs-
miete wiedergeben.

Bitte beachten Sie die nachfolgenden Erläute-
rungen. Nur dann können Sie den Mietspie-
gel richtig anwenden.

3	 Die	Zuordnung	der	Bezirke	basiert	auf	dem	
Gebietsstand	31.12.2000	vor	der	Gebietsreform.
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3. Geltungsbereich  
 dieses Mietspiegels

Dieser Mietspiegel gilt unmittelbar nur für 
nicht preisgebundene Wohnungen in Mehr-
familienhäusern in Berlin, die bis zum  
31. Dezember 2009 bezugsfertig geworden 
sind.

Der Mietspiegel gilt nicht für: 
• Wohnungen in Ein- und Zweifamilien- 

häusern sowie in Reihenhäusern,
• Neubauwohnungen, die ab dem  

1. Januar 2010 bezugsfertig geworden sind,
• preisgebundene, öffentlich geförderte 

Wohnungen, 
• Wohnungen mit WC außerhalb  

der Wohnung. 

Die Mietwerte (ortsübliche Vergleichsmieten) 
werden in einer Mietspiegeltabelle (siehe  
Nr. 9) ausgewiesen.

Für Wohnungsbestände, die zwischen 1973 
und 1990 (einschließlich »Wendewohnun-
gen«) bezugsfertig geworden sind, werden 
die Mietwerte noch weiterhin getrennt aus-
gewiesen: Für die im ehemaligen Ostteil Ber-
lins liegenden Bezirke (nachfolgend genannt: 
»östliche Bezirke und West-Staaken4«) ist Spal-
te 10 der Mietspiegeltabelle (bezugsfertig 
von 1973 bis 1990 einschließlich »Wendewoh-
nungen«) maßgeblich. Für die im ehemaligen 
Westteil Berlins liegenden Bezirke (nachfol-
gend genannt: »westliche Bezirke ohne West-
Staaken4«) sind die Spalten 8 (bezugsfertig 
1973 bis 1983) und 9 (bezugsfertig 1984 bis 
1990) maßgeblich.

Diese Zuordnung5 ist auch nach Bildung
der neuen Bezirke ab 1. Januar 2001 noch 
maßgeblich für den Geltungsbereich  
der entsprechenden Baualtersklassen/ 
Bezugsfertigkeit von 1973 bis 1990  
(Spalten 8 bis 10 der Mietspiegeltabelle); 
das heißt, zum Beispiel für 

4	 Die	Zuordnung	West-Staakens	basiert	auf	dem	
Gebietsstand	02.10.1990.

5	 Die	Zuordnung	der	Bezirke	basiert	auf	dem	
Gebietsstand	31.12.2000	vor	der	Gebietsreform.

• Bezirk Mitte gelten 
 - im Gebiet des im Ostteil Berlins liegenden 

ehemaligen Bezirks Mitte die Spalte 10 
(bezugsfertig von 1973 bis 1990 und 
»Wendewohnungen«) der Mietspiegel-
tabelle,

 -  im Gebiet der im Westteil Berlins liegen-
den ehemaligen Bezirke Tiergarten und 
Wedding die Spalte 8 (bezugsfertig 1973 
bis 1983) und die Spalte 9 (bezugsfertig 
1984 bis 1990) der Mietspiegeltabelle;

• Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg gelten 
  -  im Gebiet des im Ostteil Berlins liegen-

den ehemaligen Bezirks Friedrichshain 
die Spalte 10 (bezugsfertig von 1973  
bis 1990 und »Wendewohnungen«) der 
Mietspiegeltabelle,

 -  im Gebiet des im Westteil Berlins liegen-
den ehemaligen Bezirks Kreuzberg die 
Spalte 8 (bezugsfertig 1973 bis 1983) und 
die Spalte 9 (bezugsfertig 1984 bis 1990) 
der Mietspiegeltabelle.

Zu den ehemaligen östlichen Bezirken  
von Berlin gehören: 
Friedrichshain, Hellersdorf, Hohenschönhau-
sen, Köpenick, Lichtenberg, Marzahn, Mitte, 
Pankow, Prenzlauer Berg, Treptow und  
Weißensee.

Wohnungen in West-Staaken gehören zum 
Geltungsbereich der Mietspiegeltabelle für 
die früheren östlichen Bezirke. 

Zu den ehemaligen westlichen Bezirken 
von Berlin gehören:
Charlottenburg, Kreuzberg, Neukölln,  
Reinickendorf, Schöneberg, Spandau (ohne 
West-Staaken), Steglitz, Tempelhof, Tiergar-
ten, Wedding, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Die genaue Zuordnung einer Adresse zum 
Geltungsbereich der entsprechenden Spal-
ten der Mietspiegeltabelle ist dem Straßen-
verzeichnis (Amtsblatt Nr. 22 vom 30.05.2011) 
zu entnehmen. 



6 Berliner Mietspiegel 2011

4. Qualifizierter Mietspiegel Der Berliner Mietspiegel 2011 ist ein fortge-
schriebener qualifizierter Mietspiegel gemäß 
§ 558 d BGB, soweit sich aus folgenden Absät-
zen nichts anderes ergibt. Er wurde nach 
anerkannten wissenschaftlichen Grundsätzen 
auf der Grundlage einer empirischen Reprä-
sentativerhebung (Fortschreibung des Berli-
ner Mietspiegels 2009) erstellt. Soweit der 
Mietspiegel in seinem Anwendungsbereich 
als qualifizierter Mietspiegel Aussagen ent-
hält, wird gesetzlich vermutet, dass die in ihm 
bezeichneten Entgelte die ortsübliche Ver-
gleichsmiete wiedergeben (§ 558 d Abs. 3 
BGB). Soweit der qualifizierte Berliner Miet-
spiegel 2011 Angaben für eine Wohnung ent-
hält, für die der Vermieter eine Mieterhöhung 
bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete (§ 558 
BGB) verlangt, hat der Vermieter in seinem 
Mieterhöhungsverlangen die Angaben des 
qualifizierten Berliner Mietspiegels 2011 auch 
dann mitzuteilen, wenn er die Mieterhöhung 
auf ein anderes Begründungsmittel stützt  
(§ 558 a Abs. 3 BGB).

Die Felder der Mietspiegeltabelle, deren Mit-
telwerte wegen geringer Zahl erhobener Ent-
gelte nur bedingte Aussagekraft haben (dort 
mit »*« oder »**« gekennzeichnet), können 
wegen der insoweit nur eingeschränkten 
Datengrundlage nicht dem Anwendungsbe-
reich des qualifizierten Mietspiegels zugeord-
net werden. 

Bei der Orientierungshilfe für die Spannenein-
ordnung (siehe Nr. 11) handelt es sich um 
Aussagen, die vom umfassenden Sachver-
stand der an der Mietspiegelerstellung betei-
ligten Experten getragen werden. Die Aussa-
gen in der Orientierungshilfe bestätigen die 
entsprechenden Aussagen in den bisherigen 
Berliner Mietspiegeln bzw. wurden fortent-
wickelt. Die Orientierungshilfe gehört nicht 
zum qualifizierten Teil des Mietspiegels, kann 
aber als Schätzgrundlage zur Orientierung in 
der Spanne angewendet werden (siehe BGH, 
Urteil vom 20.04.2005 – VIII ZR 110/04). 

5. Der Mietenbegriff  
 im Mietspiegel:  
 »Netto-Kaltmiete«

Bei den im Mietspiegel ausgewiesenen Beträ-
gen handelt es sich um die monatliche Miete 
je Quadratmeter Wohnfläche. Die Beträge 
stellen die »Netto-Kaltmiete« dar. Das ist die 
Miete ohne alle Betriebskosten (§ 556 Abs. 1 
BGB), also die Miete 
• ohne Kosten für Sammelheizung und 

Warmwasserversorgung, 
• ohne die sogenannten »kalten«  

Betriebskosten,
• ohne etwaige Möblierungs- und  

Untermietzuschläge,
• ohne etwaige Zuschläge wegen der  

Nutzung von Wohnraum zu anderen als 
Wohnzwecken.

Ist im Mietvertrag eine Brutto-Kaltmiete  
(Teilinklusivmiete) vereinbart, also eine Miete 
einschließlich nicht näher ausgewiesener 
Anteile für Betriebskosten, muss die Ver-
gleichbarkeit mit der im Mietspiegel ausge-
wiesenen Netto-Kaltmiete durch Umrech-
nung hergestellt werden. 

Die ortsübliche Vergleichsmiete kann auch in 
Gestalt einer Brutto-Kaltmiete gebildet wer-
den. In diesem Fall muss zunächst anhand 
des Mietspiegels die ortsübliche Netto-Kalt-
miete ermittelt werden. In einem zweiten 
Schritt können dann die (kalten) Betriebskos-
ten der ortsüblichen Netto-Kaltmiete hin-
zugerechnet werden, die konkret auf die  
fragliche Wohnung entfallen. Dabei sind  
nur Betriebskosten gemäß § 556 Abs. 1 BGB 
ansatzfähig, soweit diese Betriebskosten  
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit  
entsprechen.
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6. Die Gliederung dieses  
 Mietspiegels

Der Mietspiegel weist ortsübliche Vergleichs-
mieten für Wohnungen jeweils vergleichbarer 
Art, Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und 
Lage aus. 

Der Mietspiegel würdigt die unterschied-
lichen Mietenstrukturen auf den durch die  
einzelnen Mietspiegelfelder beschriebenen 
Berliner Teilmärkten in der Art, dass als »orts-
übliche Entgelte« feldbezogene Spannen aus-
gewiesen werden. Die unterschiedliche Breite 
dieser Spannen berücksichtigt die Verteilung 
(Streuung) der Mietwerte in den einzelnen 
Tabellenfeldern und reicht von 2/3 bis 3/4  
der für jedes Mietspiegelfeld erhobenen 
Mietwerte.

Damit werden in diesem Mietspiegel nicht 
alle in Berlin tatsächlich erhobenen Mieten 
erfasst. Die in der Mietspiegeltabelle ausge-
wiesenen Werte stellen die üblichen Mietwer-
te in Berlin dar, wobei nur noch bei der Baual-
tersklasse/Bezugsfertigkeit von 1973 bis 1990 
(siehe Nr. 9, Spalte 8 bis 10) in der Mietspie-
geltabelle nach ehemaligen östlichen bzw. 
westlichen Bezirken unterschieden wird.

Die Gliederung dieses Mietspiegels erfolgte 
unter folgenden Aspekten zu den Vergleichs-
merkmalen:

6.1  Art Das Vergleichsmerkmal Art bezieht sich auf 
die Gebäudeart. Dieser Mietspiegel gilt nur 
für alle Mietwohnungen (auch Genossen-
schaftswohnungen und vermietete Eigen-
tumswohnungen) in Mehrfamilienhäusern 

(Gebäude mit mindestens 3 Wohnungen).  
Er gilt dagegen nicht für Wohnungen in Ein- 
und Zweifamilienhäusern sowie in Reihen-
häusern.

6.2  Größe Zur Bestimmung der Größe ist die Fläche in 
Quadratmetern als verlässlicher Maßstab 
gewählt worden. Bei der Erstellung des Miet-
spiegels wurde davon ausgegangen, dass die 
Wohnfläche bis zum 31.12.2003 entspre-

chend den Vorschriften der Zweiten Berech-
nungsverordnung (II. BV) ermittelt worden ist. 
Für Berechnungen nach diesem Zeitpunkt 
kann die Wohnflächenverordnung (WoFlV) 
angewendet werden.

6.3  Ausstattung Die Ausstattung einer Wohnung ist für ihren 
Wert von erheblicher Bedeutung. Maßgeblich 
ist die Ausstattung der Wohnung, die vom 
Vermieter gestellt wird. Hat ein Mieter einzel-
ne Ausstattungsmerkmale selbst geschaffen 
– ohne dass die Kosten hierfür vom Vermieter 
erstattet wurden –, so bleiben diese Ausstat-
tungsmerkmale unberücksichtigt.

Der Mietspiegel geht in der Mietspiegeltabel-
le von folgenden Ausstattungsklassen aus:

• Wohnungen ohne Sammelheizung, mit 
Bad und WC in der Wohnung oder mit  
Sammelheizung, ohne Bad, mit WC in der 
Wohnung (mit SH oder Bad, mit IWC),

• Wohnungen mit Sammelheizung, mit Bad 
und WC in der Wohnung (mit SH, Bad und 
IWC).

Bei Minderausstattung sind Abschläge vorge-
sehen (siehe Nr. 9 Mietspiegeltabelle). 

Bei den Ausstattungsmerkmalen ist Folgen-
des zu berücksichtigen:

• Unter einem Bad ist ein gesonderter Raum 
innerhalb der Wohnung zu verstehen, der 
mit einer Badewanne oder Dusche und 
einem Badeofen oder Durchlauferhitzer 
oder einem ausreichend großen Warmwas-
serspeicher ausgestattet ist. Die Versor-
gung mit Warmwasser kann auch durch 
eine zentrale Anlage (auch Fernwarmwas-
ser) geschehen.

• Unter einer Sammelheizung sind alle Hei-
zungsarten zu verstehen, bei denen die 
Wärme- und Energieerzeugung von einer 
zentralen Stelle aus geschieht. Eine Etagen-
heizung oder Wohnungsheizung (Gas-, Öl-, 
Elektroheizung), die sämtliche Wohnräume 
angemessen erwärmt, ist einer Sammelhei-
zung gleichzusetzen.

Weitergehende besondere Merkmale wie 
auch die Qualität der Ausstattungsmerkmale 
müssen unter Berücksichtigung der Preis-
spannen gewürdigt werden.
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6.4  Beschaffenheit Die Beschaffenheit einer Wohnung wird im 
Mietspiegel durch das Alter (Bezugsfertigkeit/
Baualter) erläutert, weil die grundsätzliche 
Beschaffenheit verschiedener Wohnungen 
wesentlich durch die während bestimmter 
Zeitperioden übliche Bauweise charakterisiert 
wird. Maßgebend ist das Baualter/die Bezugs-
fertigkeit der Wohnung. Dies gilt auch bei 
Wiederaufbau, Wiederherstellung, Ausbau 
und Erweiterung von bestehenden Gebäu-
den, durch die unter wesentlichem Bau- 
aufwand entsprechend § 16 Abs. 1 des  
Wohnraumförderungsgesetzes Wohnraum 
geschaffen oder geändert wurde. Für später 
errichtete Wohnungen in bestehenden 
Gebäuden (zum Beispiel bei Dachgeschoss-
ausbau) ist die Bezugsfertigkeit der Wohnung 
maßgebend. Modernisierte Wohnungen wer-
den grundsätzlich in die ursprüngliche Baual-
tersklasse des Gebäudes eingeordnet. 

Zur Würdigung der unterschiedlichen Bau-
weisen während verschiedener Zeitperioden 
und unter Berücksichtigung noch bestehen-
der Unterschiede in der Mietpreisstruktur bei 
Neubauwohnungen von 1973 bis 1990 in den 
östlichen Bezirken und West-Staaken sowie 
den westlichen Bezirken (ohne West-Staaken) 
wurde folgende Unterscheidung der Bezugs-
fertigkeit vorgenommen: 

• Altbauwohnungen: bis 1918 und  
1919 bis 1949;

• Neubauwohnungen: 1950 bis 1955, 1956 
bis 1964, 1965 bis 1972, 1991 bis 2009;

• Neubauwohnungen (nur westliche Bezirke 
ohne West-Staaken): 1973 bis 1983,  
1984 bis 1990; 

• Neubauwohnungen (nur östliche Bezirke 
und West-Staaken): 1973 bis 1990 und 
sogenannte »Wendewohnungen«. 

 

6.5  Wohnlage Die Wohnlage spiegelt die Lagequalität des 
weiteren Wohnumfeldes wider. Bei der Wohn-
lagezuordnung wird nach drei Qualitätsstu-
fen unterschieden: einfache, mittlere und 
gute Wohnlage.

Die vorliegende Wohnlagezuordnung stellt 
das Resultat von wissenschaftlichen Untersu-
chungen, Begehungen und Abstimmungen 
dar. Die Wohnlagezuordnung ist fester 
Bestandteil dieses qualifizierten Miet- 
spiegels.

Die Wohnlagenkarte für Berlin gibt einen 
Überblick über die Verteilung der Wohnlagen 
im gesamten Stadtgebiet.

Zugunsten einer übersichtlichen graphischen 
Darstellung werden in der Wohnlagenkarte 
Gebiete mit überwiegend einfacher, mittle-
rer oder guter Wohnlage abgebildet. In die-
sen Gebieten können Adressen verschiedener 
Wohnlagen vorhanden sein.

Die eindeutige Wohnlagezuordnung ergibt 
sich allein aus dem »Straßenverzeichnis zum 
Berliner Mietspiegel 2011«. Die nach Straßen-
namen in alphabetischer Reihenfolge geord-
nete Übersicht ist im Amtsblatt für Berlin  
(Nr. 22 vom 30.05.2011) veröffentlicht. 
 
Ihr Bezirksamt und die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung (www.stadtentwicklung.
berlin.de) können Auskunft über die genaue 
Zuordnung geben. Anschriften und Tele- 
fonnummern finden sie auf den Seiten 30 
und 31.

http://www.stadtentwicklung.berlin.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de
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7. Gebiete mit von diesem  
 Mietspiegel betroffenem   
 Wohnraum

Einfache Wohnlage

In Gebieten des inneren Stadtbereichs mit 
überwiegend geschlossener, stark verdichte-
ter Bebauung mit sehr wenigen Grün- und 
Freiflächen, mit überwiegend ungepflegtem 
Straßenbild und/oder schlechtem Gebäude-
zustand (z.B. Fassadenschäden, unsanierte 
Wohngebiete). Bei starker Beeinträchtigung 
von Industrie und Gewerbe. 

In Stadtrandlagen in Gebieten mit erheblich 
verdichteter Bauweise.

In Stadtrandlagen in Gebieten mit überwie-
gend offener Bauweise, oft schlechtem 
Gebäudezustand (z.B. Fassadenschäden, 
unsanierte Wohngebiete), mit ungepflegtem 
Straßenbild (z.B. unbefestigten Straßen), 
ungünstigen Verkehrsverbindungen und 
wenigen Einkaufsmöglichkeiten.

Mittlere Wohnlage   

In Gebieten des inneren Stadtbereichs mit 
überwiegend geschlossener, stark verdich-
teter Bebauung mit normalem Straßenbild 
(nicht von Gebäudeschäden geprägt), gutem 
Gebäudezustand (z.B. sanierte Wohngebiete, 
Neubaugebiete), mit wenigen Grün- und Frei-
flächen.

In Gebieten mit überwiegend offener 
Bauweise, durchschnittlichen Einkaufsmög-
lichkeiten und normalem Verkehrsanschluss, 
ohne Beeinträchtigung von Industrie und 
Gewerbe. 

Gute Wohnlage

In Gebieten des inneren Stadtbereichs mit 
überwiegend geschlossener, stark verdichte-
ter Bebauung mit Grün- und Freiflächen, 
gepflegtem Straßenbild (guter Gebäudezu-
stand), mit sehr gutem Verkehrsanschluss, 
guten bis sehr guten Einkaufsmöglichkeiten 
und gutem Image.

In Gebieten mit überwiegend offener 
Bauweise, starker Durchgrünung, gepfleg-
tem Wohnumfeld mit gutem Gebäudezu-
stand, gutem Image und normaler Verkehrs-
anbindung. 

Gebiete ohne betroffenen Wohnraum

http://www.stadtentwicklung.berlin.de
http://www.stadtentwicklung.berlin.de
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7.1  Wohnlagenkarte für Berlin
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8. Anwendung der  
 Mietspiegeltabelle

Aufgrund der weitestgehend angeglichenen 
Wohnungs- und Mietpreisstrukturen in den 
bisherigen östlichen und westlichen Bezirken 
werden die Mietwerte in einer gemeinsamen 
Mietspiegeltabelle ausgewiesen - mit Aus-
nahme der von 1973 bis 1990 bezugsfertigen 
Wohnungen.

Die eindeutige Zuordnung einer Wohnung 
(Adresse) zur anzuwendenden Spalte der 
Mietspiegeltabelle (entsprechend dem je-
weiligen Geltungsbereich) für Wohnungen 
»bezugsfertig von 1973 bis 1990« ergibt sich 
allein aus dem »Straßenverzeichnis zum 
Berliner Mietspiegel 2011« (Amtsblatt Nr. 22 
vom 30.05.2011). Die dortige Kennzeichnung 
»O« für die östlichen Bezirke und West-Staa-
ken sowie »W« für die westlichen Bezirke 
(ohne West-Staaken) ermöglicht die eindeu-
tige Zuordnung Ihrer Adresse zu den zugehö-
rigen Spalten 8 bis 10 der Mietspiegeltabelle. 
Für die Zuordnung zu »östlichen« und »west-
lichen« Bezirken ist der Gebietsstand vor der 
Gebietsreform (31.12.2000) maßgeblich6.

Um nun die ortsübliche Vergleichsmiete  
(Netto-Kaltmiete) für Ihre Wohnung in der 
Mietspiegeltabelle zu ermitteln, sollten Sie 
wie folgt vorgehen:

Das für die Wohnung in Betracht kommende 
Tabellenfeld der Mietspiegeltabelle finden 
Sie, indem Sie die vorhandenen Merkmale 
der Wohnung mit denen aus der Mietspiegel-
tabelle vergleichen. Größe, Ausstattung und 
auch Bezugsfertigkeit der Wohnung wer-
den Sie kennen oder feststellen können. 

6	 Vgl.	Ausführungen	zum	Gebietsstand	unter	Nr.	3.

Sodann müssen Sie die Wohnlage für Ihre 
Wohnung bestimmen. Hier liefert die beige-
fügte Karte eine erste Orientierung. Die 
genaue Wohnlagezuordnung kann jedoch 
nur dem oben genannten »Straßenverzeich-
nis zum Berliner Mietspiegel 2011« entnom-
men werden. Aus diesen vier Merkmalen 
ergibt sich in der Mietspiegeltabelle das Feld, 
aus dem Sie die in Frage kommenden Werte 
ablesen können.

Der Mietspiegel weist für jeden Wohnungstyp 
in den verschiedenen Tabellenfeldern jeweils 
die Mietpreisspanne und den Mittelwert aus. 
Der Mietpreis einer normalen Wohnung mit 
Standardausstattung in üblicher Qualität ent-
sprechend ihrem Baualter wird vorwiegend 
um den ausgewiesenen Mittelwert liegen. 
Eine schlechter ausgestattete Wohnung wird 
im unteren, eine besser ausgestattete im obe-
ren Bereich der Spanne einzuordnen sein.

Der Mietspiegel weist die ortsübliche Ver-
gleichsmiete (Netto-Kaltmiete) in Euro/m² 
monatlich aus. 
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  9. Berliner Mietspiegeltabelle 2011

 9.1  Berliner Mietspiegeltabelle 2011 (Altbau) 

Ortsübliche Vergleichsmieten (Stichtag 01.09.2010) • Netto-Kaltmiete in Euro je Quadratmeter monatlich

Bezugsfertig bis 1918 1919 - 1949

           Ausstattung mit Sammelheizung mit  SH, mit SH mit  SH, 
(SH) oder Bad, mit Bad oder Bad, Bad 

WC in der Wohnung und IWC mit IWC und IWC
(IWC)

Wohnfläche
Spalte

 Wohnlage 1 2 3 4
Zeile

5,69 6,33
einfach A    

4,43 - 7,28 5,50 -7,20

bis
  6,51* 6,10

unter mittel B
4,01 - 7,79 5,02 - 6,70

40 m2

  6,08*      3,65**   6,43*
gut C

5,09 - 7,53 3,44 - 4,50 5,33 - 6,94

  3,99* 4,69      3,98** 5,24
einfach D

3,41 - 5,20 3,38 - 5,87 3,30 - 4,50 4,56 - 6,00

40 m2

    4,43** 5,46      3,57** 5,21
bis unter mittel E

2 3,18 - 5,57 4,41 - 6,53 3,28 - 4,00 4,37 - 5,93
60 m

    4,37** 5,65 6,02
gut F

3,92 - 5,00 5,14 - 6,40 5,22 -7,00

    3,83** 5,02   3,36* 5,18
einfach G

3,29 - 4,39 4,00 - 6,10 3,07 - 3,46 4,39 - 5,86

60 m2

    3,89** 5,47      4,09** 5,05
bis unter mittel H

2 3,24 - 4,27 4,44 - 6,52 3,42 - 4,70 4,48 - 5,68
90 m

    4,13** 5,80 5,89
gut I

2,81 - 5,25 4,99 - 6,97 4,88 - 7,10

    2,82** 4,77 4,66
einfach J

2,58 - 3,34 3,95 - 5,80 3,04 - 5,82

90 m2

    3,17** 5,08 5,07
und mittel K

2,92 - 3,43 4,19 - 6,44 4,48 - 5,82
mehr

  3,76* 5,82     4,02** 5,47
gut L

2,90 - 6,00 4,81 - 7,34 3,35 - 4,52 4,66 - 7,08

Bei Leerfeldern lag für eine verlässliche Aussage keine genügende Zahl von Mietwerten vor 
(unter 10 Mietwerte). Die mit * und ** versehenen Daten haben wegen geringer Zahl erho-
bener Mietwerte nur bedingte Aussagekraft (* = 15 - 29 Mietwerte, ** = 10 - 14 Mietwerte).

Für Altbauwohnungen (bezugsfertig bis 
1918) ohne Sammelheizung, ohne Bad, 
mit WC in der Wohnung (IWC) liegt die orts-
übliche Vergleichsmiete je Quadratmeter 
Wohnfl äche monatlich 0,38 Euro unter den 
Beträgen der ausgewiesenen Spalte 1.

Für Altbauwohnungen (bezugsfertig 1919 
bis 1949) ohne Sammelheizung, ohne Bad, 
mit WC in der Wohnung (IWC) liegt die orts-
übliche Vergleichsmiete je Quadratmeter 
Wohnfl äche monatlich 0,75 Euro unter den 
Beträgen der ausgewiesenen Spalte 3.
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  9.2  Berliner Mietspiegeltabelle 2011 (Neubau)

 Ortsübliche Vergleichsmieten (Stichtag 01.09.2010) • Netto-Kaltmiete in Euro je Quadratmeter monatlich

1950 - 1955 1956 - 1964 1965 - 1972 1973 - 1983 1984 - 1990 1973 - 1990 1991 - Bezugsfertig
West a West a Ost a 31.12.2009

 mit  Wende- ohne  Wende-
wohnungen wohnungen

mit  SH, mit  SH, mit  SH, mit  SH, mit  SH, mit  SH, mit  SH,    Ausstattung
Bad Bad Bad Bad Bad Bad Bad 

und IWC und IWC und IWC und IWC und IWC und IWC und IWC

Wohnfläche
Spalte

5 6 7 8 9 10 11                     Wohnlage
Zeile

4,88 5,04 5,07   6,00*
A einfach

4,69 - 5,18 4,01 - 6,24 3,99 - 6,59 5,00 - 7,56

bis
  5,56* 5,51 5,16 6,17

B mittel unter
4,66 - 6,16 4,31 - 6,97 4,53 - 5,59 5,61 - 6,75

40 m2

  6,16* 6,25 7,12 6,63
C gut

4,68 - 7,79 5,41 - 7,50 5,91 - 7,98 5,59 - 8,18

4,76 4,84 4,48 4,95     6,52**
D einfach

4,40 - 5,30 4,36 - 5,70 4,13 - 4,91 4,38 - 5,38 6,02 - 6,70

40 m
5,03 5,22 5,25     6,27** 5,28 7,04

2

E mittel bis unter 
4,51 - 5,62 4,74 - 6,00 4,80 - 5,50 5,58 - 6,50 5,03 - 5,72 5,10 - 7,97

60 m2

5,70 5,26 5,79   6,68* 5,52     7,95**
F gut

4,79 - 6,99 4,65 - 6,09 5,35 - 6,79 5,10 - 7,47 4,73 - 6,18 5,89 - 9,97

4,55 4,56 4,35    6,11**     5,72** 4,49 6,48
G einfach

4,39 - 5,04 4,08 - 5,10 3,99 - 4,60 5,53 - 6,61 4,63 - 6,41 4,10 - 4,95 5,40 - 8,49

60 m
5,06 4,95 4,96   6,13*     6,17** 4,75 6,80

2

H mittel bis unter
4,56 - 5,71 4,39 - 5,57 4,50 - 5,36 4,85 - 6,94 5,85 - 6,54 4,36 - 5,09 5,75 - 7,36

90 m2

5,54 5,51 6,00   6,89*    7,27* 5,02 7,23
I gut

4,68 - 7,10 4,65 - 6,48 5,48 - 6,85 5,83 - 8,04 6,21 - 8,88 4,58 - 5,37 6,04 - 8,95

  4,10   4,33*   7,05*
J einfach

3,91 - 4,34 3,77 - 4,65 5,51 - 8,37

90 m
  5,63*     5,74**   5,20* 6,66 4,58 7,15

2

 K mittel und
5,04 - 5,99 4,86 - 6,30 4,20 - 6,25 6,00 - 7,78 4,32 - 5,00 5,50 - 8,65

mehr

  6,16*   6,99*    6,87*   8,11* 7,36   4,94* 8,19
L gut

4,80 - 8,04 5,12 - 8,20 4,47 - 7,74 6,16 - 9,28 6,32 - 8,37 4,45 - 5,14 6,01 - 10,23

Bei Leerfeldern lag für eine verlässliche Aussage keine genügende Zahl von Mietwerten vor 
(unter 10 Mietwerte). Die mit * und ** versehenen Daten haben wegen geringer Zahl erho-
bener Mietwerte nur bedingte Aussagekraft (* = 15 - 29 Mietwerte, ** = 10 - 14 Mietwerte).

 
Für Neubauwohnungen (bezugsfertig 
1950 bis 1955) mit Sammelheizung oder 
mit Bad und mit WC in der Wohnung (IWC) 
liegt die ortsübliche Vergleichsmiete je Qua-
dratmeter Wohnfl äche monatlich 0,90 Euro 
unter den Beträgen der ausgewiesenen 
Spalte 5.

Für Neubauwohnungen (bezugsfertig 
1956 bis 1964) mit Sammelheizung 
oder mit Bad und mit WC in der Wohnung 
(IWC) liegt die ortsübliche Vergleichsmiete 
je Quadratmeter Wohnfl äche monatlich 
0,73 Euro unter den Beträgen der aus-
gewiesenen Spalte 6.

a	 Die	Zuordnung	West-
Staakens	basiert	auf	
dem	Gebietsstand	
02.10.1990.	Die	Zuord-
nung	der	Bezirke	basiert	
auf	dem	Gebietsstand	
31.12.2000	vor	der	
Gebietsreform	(siehe	
Erläuterung	unter	Nr.	3).
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10.  Zum Umgang mit den  
  ausgewiesenen Preisspannen

Die im Mietspiegel ausgewiesenen Spannen 
sind erforderlich, weil Wohnungen über die in 
der Tabelle ausgewiesenen Merkmale Alter, 
Größe, Lage und Ausstattung hinaus weitere 
Unterschiede aufweisen können. In der weit 
überwiegenden Zahl der Fälle können die 
besonderen Nachteile und Vorteile einer 
Wohnung im Rahmen der Spannen des Miet-
spiegels durch zusätzliche Merkmale (siehe 

Nr. 11.5 »Orientierungshilfe für die Spannen-
einordnung«) berücksichtigt werden. Mängel 
bei der Standardausstattung können durch 
zusätzliche Ausstattungen ausgeglichen wer-
den. Die Miethöhe kann zudem von weiteren 
Merkmalen abhängig sein, die in der Tabelle 
nicht ausgewiesen sind (siehe auch Erläute-
rungen zu Nr. 11.1).

10.1  Auswirkungen  
   Sondermerkmale

Die vorgenommenen wissenschaftlichen 
Untersuchungen des Mietengefüges haben 
ergeben, dass beim Vorliegen bestimmter 
Sondermerkmale eine eigene Wohnungs-
qualität gegeben ist und die Höhe der orts-
üblichen Vergleichsmiete in wesentlichem 
Umfang von der für sonst vergleichbaren 
Wohnraum abweicht. Verschiedene dieser 
Sondermerkmale deuten darauf hin, dass 
zugleich weitere, die Wohnungsqualität 
beeinflussende Detailmerkmale vorliegen.

Bei der Untersuchung des Mietengefüges 
wurde ermittelt, dass folgende Sondermerk-
male erhebliche Auswirkungen auf die Höhe 
der ortsüblichen Vergleichsmiete haben. 
Gegenüber einer Standardwohnung weicht 
die Höhe der ortsüblichen Vergleichsmiete 
von den nach der Mietspiegeltabelle unter 
Berücksichtigung der Orientierungshilfe 
ermittelten Mietwerten um folgende Beträge 
ab:

Sondermerkmale Zu-/Abschläge in Euro/m2 monatlich 

Modernes Bad + 0,11
Ein Bad, dessen Wände mindestens bis zu einer Höhe von 1,80 m gefliest sind, 
das mit Bodenfliesen und einer Einbauwanne oder Einbaudusche ausgestattet 
ist; es sei denn, diese Ausstattungsmerkmale und die Sanitärausstattung sind 
nicht (mehr) als zeitgemäß anzusehen.

Dusche von Badewanne getrennt + 0,19

Hochwertiger Boden/-belag   + 0,50
Parkett, Natur- oder Kunststein, Fliesen oder gleichwertiger Boden/-belag. 
Wesentlich ist, dass der Boden/-belag in der überwiegenden Zahl der Wohn-
räume vorhanden ist.

Lage der Wohnung im Dachgeschoss ohne Aufzug (ab Baujahr 1984) - 0,46
Eine Dachgeschosswohnung befindet sich nicht in einem Vollgeschoss. Das 
Vollgeschoss wird definiert als ein Geschoss, in dem mindestens 2/3 der 
Geschossfläche über eine Höhe von 2,30 m verfügt. Ein abschließendes Vollge-
schoss im Flachdachbau, welches sich über die gesamte Grundfläche erstreckt, 
wird nicht als Dachgeschoss bezeichnet.

Lage der Wohnung im Souterrain  - 0,75

Bei Vorliegen von Sondermerkmalen kann der Spannenoberwert überschritten bzw. der Span-
nenunterwert unterschritten werden.



15Berliner Mietspiegel 2011

11.  Orientierungshilfe für die   
  Spanneneinordnung

Neben den vorgenannten Zu- und Abschlä-
gen für Sondermerkmale können andere 
Qualitätsmerkmale Einfluss auf die ortsübli-
che Vergleichsmiete haben. Es wird zur 
Berücksichtigung dieser zusätzlichen Merk-
male bei der Ermittlung der ortsüblichen  
Vergleichsmiete deshalb die nachfolgende 
»Orientierungshilfe für die Spanneneinord-
nung« als Schätzgrundlage empfohlen; sie 
gehört allerdings nicht zum qualifizierten Teil 
dieses Mietspiegels (siehe auch BGH, Urteil 
vom 20.04.2005 – VIII ZR 110/04).

Diese Orientierungshilfe berücksichtigt dabei 
bisherige Erkenntnisse, die sowohl von der 
Praxis für die Einigung der Vertragsparteien 
als auch von vielen Berliner Gerichten für ihre 
Entscheidungen zugrunde gelegt worden 
sind, aber auch neuere Entwicklungen. 

11.1  Zusätzliche Merkmale Das nachfolgende Annäherungsschema 
nennt in den fünf Merkmalgruppen »Bad/
WC«, »Küche«, »Wohnung«, »Gebäude« und 
»Wohnumfeld« wohnwerterhöhende bzw. 
wohnwertmindernde zusätzliche Merkmale. 
Je nach Häufung dieser zusätzlichen Merkma-
le liegt die ortsübliche Vergleichsmiete unter 
oder über dem Mittelwert. Die Aufzählung in 

der Orientierungshilfe berücksichtigt nach 
den Erfahrungen der Mitglieder der Arbeits-
gruppe Mietspiegel die wesentlichen Merk-
male. Es können aber in Einzelfällen weitere 
ebenfalls gewichtige Merkmale im Rahmen 
der Merkmalgruppen zum Tragen kommen. 

11.2  Energetischer Zustand  
   der Wohngebäude

Die Umgestaltung des Wohngebäudebestan-
des unter energetischen Gesichtspunkten 
wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
immer wichtiger. Zudem gewinnen die Kos-
ten von Heizungs- und Warmwasserversor-
gungsanlagen bei der Bewertung von Wohn-
raum für die Mieter zunehmend an Bedeu-
tung.

Der Berliner Mietspiegel 2011 trägt der Ent-
wicklung der Energiekosten durch die Einbe-
ziehung eines abgestuften Energiekennwer-
tes verstärkt Rechnung. 

Die Einbeziehung des energetischen 
Zustands in das Wertungssystem der Orien-
tierungshilfe berücksichtigt sowohl die unter-
schiedlichen Energiekennwerte, die sich für 
ein Wohngebäude aus dezentraler oder zent-
raler Warmwasserversorgung ergeben, als 
auch Umsetzungshindernisse für energeti-
sche Sanierungsmaßnahmen, die sich aus 
denkmalschutzrechtlichen Vorgaben ableiten.

Das gestufte Wertungssystem (je geringer der 
Energieverbrauch ist, umso stärker soll sich 
dies wohnwerterhöhend auswirken - je mehr 
Energieverbrauch, umso stärker soll sich  
dies wohnwertmindernd auswirken) bietet 
ein transparentes, leicht nachvollziehbares 
Instrument auf der Basis von objektiven Ener-
giekennwerten. 
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11.3  Anleitung zur  
   Spanneneinordnung

Die zusätzlichen Merkmale (wohnwerterhö-
hende, wohnwertmindernde Merkmale) sind 
in der Mietspiegeltabelle nicht gesondert 
ausgewiesen. Sie können aber die ortsübliche 
Vergleichsmiete innerhalb der Spanne – aus-
gehend vom Mittelwert positiv oder negativ 
– mit jeweils 20 % für folgende Merkmalgrup-
pen beeinflussen:

1.  Die Ausstattung des Bades/WC 20 %
2.  Die Ausstattung der Küche 20 %
3.  Die Ausstattung der Wohnung 20 %
4.  Die Ausstattung des Gebäudes 20 %
5.  Das Wohnumfeld  20 %
       100 % 

Überwiegen in einer Merkmalgruppe die 
wohnwerterhöhenden Merkmale, ist ein 
Zuschlag von 20 % des Unterschiedsbetrages 
zwischen Mittelwert und Spannenoberwert 
gerechtfertigt. Überwiegen die wohnwert-
mindernden Merkmale in einer Merkmal-
gruppe, ist ein Abzug von 20 % des Unter-
schiedsbetrages zwischen Mittelwert und 
Spannenunterwert angemessen. In gleicher 
Weise ist mit jeder anderen Merkmalgruppe 
zu verfahren.

Die fünf Merkmalgruppen werden  
gegeneinander aufgerechnet!

Überwiegen in allen fünf Merkmalgruppen 
die wohnwerterhöhenden Merkmale, liegt 
die ortsübliche Vergleichsmiete am oberen 
Spannenwert. Überwiegen in allen fünf Kate-
gorien die wohnwertmindernden Merkmale, 
liegt die ortsübliche Vergleichsmiete am 
unteren Spannenwert. Das Überwiegen der 
Merkmale innerhalb einer Merkmalgruppe 
ergibt sich durch einfache Überzahl.

Liegen darüber hinaus Sondermerkmale  
(siehe Nr. 10.1) vor, sind die daraus resultie-
renden Beträge dem nach der Spannenein-
ordnung ermittelten Ergebnis hinzuzufügen.

11.4  Beispiele A) Umgang mit den Merkmalen zur Berücksichtigung des energetischen  
 Zustandes von Gebäuden in der Merkmalgruppe »Gebäude«

Bei den wohnwertmindernden Merkmalen  
ist es nur möglich, entweder das Merkmal 
»Unzureichende Wärmedämmung oder  
Heizanlage mit ungünstigem Wirkungsgrad 
(Einbau/Installation vor 1984)« oder ein bzw. 
mehrere Merkmale zum »Energieverbrauchs-
kennwert« anzukreuzen. Analog gilt dies auch 
bei den wohnwerterhöhenden Merkmalen: 
entweder das Merkmal »Wärmedämmung 
zusätzlich zur vorhandenen Bausubstanz oder 
Einbau/Installation einer modernen Heizan-
lage nach dem 01.07.1994 (wenn Baujahr vor 
diesem Zeitpunkt)« wird ausgewählt oder ein 
bzw. mehrere Merkmale zum »Energiever-
brauchskennwert«. 

Wenn der »Energieverbrauchskennwert« aus-
gewählt wird, dann ist es möglich, ein, zwei 
oder drei Merkmale anzukreuzen – je nach 
der Höhe des vorliegenden Energiekennwer-
tes. Liegt der »Energieverbrauchskennwert« 
z.B. bei 300 kWh/(m²a) können alle drei Käst-
chen als wohnwertminderndes Merkmal 
angekreuzt werden. Liegt er z.B. bei 90 kWh/
(m²a) können die zwei oberen Kästchen als 
wohnwerterhöhendes Merkmal angekreuzt 
werden. 
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Beispiele (Fortsetzung) B) Anwendung der Orientierungshilfe für die Spanneneinordnung (siehe Nr. 11.5)

Merkmalgruppe es überwiegen daher +/-

1. Bad/WC wohnwerterhöhende Merkmale + 20 %
2. Küche wohnwerterhöhende Merkmale + 20 %
3. Wohnung wohnwerterhöhende Merkmale  + 20 %
4. Gebäude wohnwertmindernde Merkmale - 20 %
5. Wohnumfeld wohnwertmindernde Merkmale   - 20 %
    
  Ergebnis      + 20 %

Handelt es sich z.B. bei der vorstehend bewerteten Wohnung um eine zwischen 1919 und 
1949 bezugsfertig gewordene Wohnung mit Sammelheizung, Bad und WC in der Wohnung, 
65 m² groß, in mittlerer Wohnlage (siehe Nr. 9.1 Mietspiegeltabelle, Mietspiegelfeld H4), dann 
ergeben sich folgende Werte:

unterer Wert: 4,48 Euro Mittelwert: 5,05 Euro oberer Wert: 5,68 Euro
          <Spanne 0,57 Euro>        <Spanne 0,63 Euro>
 
Das Ergebnis von 20 %, bezogen auf die obere Spanne von 0,63 Euro, sind (kaufmännisch 
gerundet) 0,13 Euro. Die Anwendung der empfohlenen Orientierungshilfe ergäbe für diese 
Wohnung dann eine ortsübliche Vergleichsmiete von um 5,18 Euro/m² monatlich (= 5,05 
Euro/m² monatlich + 0,13 Euro/m² monatlich).

11.5  Orientierungshilfe für  
   die Spanneneinordnung 

Zusätzliche Merkmale

Wohnwertmindernde Merkmale (-) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

 Doppelhandwaschbecken oder zwei 
getrennte Waschbecken

 Besondere und hochwertige Ausstattung 
(z.B. hochwertige Sanitärausstattung, 
hochwertige Badmöbel) 

 Wandhängendes WC mit in der 
Nur wenn Wand eingelassenem Spülkasten Sondermerkmal 
»Modernes Bad«   Strukturheizkörper als nicht zutrifft

Handtuchwärmer
 Innen liegendes Badezimmer mit  

moderner, gesteuerter Entlüftung  
(z.B. mittels Feuchtigkeitssensors)

 Zweites WC in der Wohnung

Merkmalgruppe 1: Bad/WC
 Kein Handwaschbecken oder im Bad 

nur ein kleines Handwaschbecken  
(Außenmaß 50 x 25 cm oder kleiner)

 separates WC ohne Lüftungsmöglichkeit 
oder Entlüftung

 Dielenfußboden im Bad
 Badezimmer nicht beheizbar 

oder Holz-/Kohleheizung 
 Keine ausreichende Warmwasser-

versorgung (keine zentrale Warmwasser-
versorgung, kein Durchlauferhitzer, kein 
Boiler > 60 Liter)

 Bad ohne separate Dusche mit frei 
stehender Wanne ohne Verblendung 
in nicht modernisiertem Bad

 Wände nicht überwiegend gefliest
 Bad mit WC ohne Fenster
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Orientierungshilfe 
für die Spanneneinordnung 
(Fortsetzung) 

Zusätzliche Merkmale

Wohnwertmindernde Merkmale (-) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

Merkmalgruppe 2: Küche
   Küche ohne Fenster und    Komplette Einbauküche mit 

ohne ausreichende Entlüftung Ober- und Unterschränken
   Keine Kochmöglichkeit oder    Als Bodenbelag hochwertige Fliesen, 

Gas-/Elektroherd ohne Backofen hochwertiges Linoleum, hochwertiges 
  Keine Spüle Feuchtraumlaminat, Parkett oder Terrazzo 
  Keine ausr eichende Warmwasser- in gutem Zustand

versorgung (keine zentrale Warmwasser-    Besondere Ausstattung 
versorgung, kein Durchlauferhitzer, (z.B. Geschirrspüler, moderner Herd 
kein Boiler an der Spüle) mit Ceranfeld, Kühlschrank, Dunstabzugs-

   Nicht beheizbar oder Holz-/Kohleheizung haube, moderner Backofen)
  Kochnische bei mehr als     Wohnküche (separater Raum mit 

zwei Wohnräumen mind. 14 m² Grundfl äche)

Merkmalgruppe 3: Wohnung
   Überwiegend Einfachverglasung    Überwiegend Isolierverglasung (ab 1987) 
   Nicht alle Wohnräume beheizbar  oder Schallschutzfenster
   Unzureichende Elektroinstallation: Kein   Einbauschr ank oder Abstellraum mit 

gleichzeitiger Betrieb von mindestens Sichtschutz innerhalb der Wohnung
zwei haushaltsüblichen größeren Elektro-    Waschmaschine vom Vermieter gestellt 
geräten (z.B. Waschmaschine und Staub- (in Bad oder Küche)
sauger) möglich oder weniger als zwei    Großer, geräumiger Balkon, (Dach-)Terras-
Steckdosen in Wohnräumen se, Loggia oder Wintergarten (ab 4 m²)

  Elektr oinstallation überwiegend auf Putz    Fußbodenheizung
   Be- und Entwässerungsinstallation über-   A ufwändige Deckenverkleidung (z.B. 

wiegend auf Putz (ab Baujahr 1950) Stuck) oder getäfelte Wandverkleidung in 
  W aschmaschine weder in Bad noch Küche gutem Zustand in der überwiegenden 

stellbar oder nicht anschließbar Anzahl der Wohnräume
   Schlechter Schnitt   Heizungsr ohre überwiegend unter Putz

(z.B. mehr als ein gefangenes Zimmer)    Innenkamin
   Kein nutzbarer Balkon   Rück kanalfähiger Breitbandkabelan-
   Wohnräume sind überwiegend schluss (Nutzung ohne zusätzliche ver-

niedriger als 2,40 m tragliche Bindung des Mieters mit Dritten)
   Weder Breitbandkabelanschluss noch    Rollläden im Erdgeschoss

Gemeinschaftssatelliten-/Antennenanlage    Wohnungsbezogener Kaltwasserzähler, 
wenn der Mieter nicht die Kosten für 
Miete oder Leasing im Rahmen der 
Betriebskosten trägt
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Orientierungshilfe 
für die Spannenein
(Fortsetzung) 

Zusätzliche Merkmale
ordnung 

Wohnwertmindernde Merkmale (-) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

Merkmalgruppe 4: Gebäude
   Treppenhaus/Eingangsbereich    Abschließbarer Fahrradabstellraum 

überwiegend in schlechtem Zustand innerhalb oder außerhalb des Gebäudes
   Kein nur dem Mieter zugänglicher,    Zusätzliche und in angemessenem 

bestimmungsgemäß nutzbarer Abstell- Umfang nutzbare Räume außerhalb der 
raum im Gebäude außerhalb der Woh- Wohnung (z.B. Partyraum, Gästewohnung)
nung vorhanden    Personenaufzug bei weniger als 

  Hauseingangstür nich t abschließbar fünf Obergeschossen
   Schlechter Instandhaltungszustand    Zur Wohnung gehörige(r) Garage/Stell-

(z.B. dauernde Durchfeuchtung des platz (ohne zusätzliches Entgelt)
 Mauerwerks - auch Keller -, große    Repräsentativer/s oder hochwertig 
Putzschäden, erhebliche Schäden an sanierter/s Eingangsbereich/Treppenhaus 
der Dacheindeckung)  (z.B. Spiegel, Marmor, exklusive Beleuch-

  Lage im S eitenfl ügel oder Quergebäude tung, hochwertiger Anstrich/Wandbelag)
bei verdichteter Bebauung    Einbruchhemmende Wohnungs- und 

nur wenn Sondermerkmal 
»Lage der Wohnung im Dach-    Wohnung ab fünftem Obergeschoss Haustür (zusätzliche moderne Einbruch-
geschoss ohne Aufzug (ab 
Baujahr 1984)« nicht zutrifft  ohne Aufzug sicherungsmaßnahmen)

   Keine moderne Gegensprechanlage    Überdurchschnittlicher Instandhaltungs-
mit elektrischem Türöff ner zustand des Gebäude(teil)s, in dem 

sich die Wohnung befi ndet 
(z.B. erneuerte Fassade, Dach)

   Concierge

   Unzureichende Wärmedämmung oder    Wärmedämmung zusätzlich zur vorhan-
Heizanlage mit ungünstigem Wirkungs- denen Bausubstanz oder Einbau/Installa-
grad (Einbau/Installation vor 1984) tion einer modernen Heizanlage nach 

dem 01.07.1994 (wenn Baujahr vor 
diesem Zeitpunkt) 

ode r

  Ener gieverbrauchskennwert    Energieverbrauchskennwert 
größer als 180 kWh/(m²a) kleiner als 120 kWh/(m²a)

   Energieverbrauchskennwert    Energieverbrauchskennwert 
größer als 220 kWh/(m²a) kleiner als 100 kWh/(m²a)

   Energieverbrauchskennwert    Energieverbrauchskennwert 
größer als 260 kWh/(m²a) kleiner als 80 kWh/(m²a)

Für die Einordnung eines Endenergiebedarfskennwertes sind die oben angegebenen 
Energieverbrauchskennwert-Grenzen um 20 % zu erhöhen.
Für dezentrale Warmwasserversorgung sind vor der Eingruppierung 18 kWh/(m²a) 
auf den ausgewiesenen Energiekennwert aufzuschlagen.

Bei Wohnungen, die in denkmalgeschützten Gebäuden gelegen sind, werden die wohnwert-
mindernden Merkmale zur energetischen Beschaff enheit dann nicht berücksichtigt, wenn die 
Umsetzung von energetischen Sanierungen gegen denkmalschutzrechtliche Belange versto-
ßen würde oder deren Umsetzung durch denkmalschutzrechtliche Aufl agen unverhältnismä-
ßig (teuer) wäre.  

Beispiele zum Umgang mit den Merkmalen: siehe unter Nr. 11.4  
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Zusätzliche Merkmale

Wohnwertmindernde Merkmale (-) Wohnwerterhöhende Merkmale (+)

Merkmalgruppe 5: Wohnumfeld
 Lage in stark vernachlässigter Umgebung  Bevorzugte Citylage 

in einfacher Wohnlage (nahe repräsentativen, überregional  
 Lage der Wohnung an einer Straße oder ausstrahlenden Einkaufs-, Dienstleistungs- 

Schienenstrecke mit hoher Verkehrslärm- und Wohnstandorten)
belastung oder Belastung durch Flugver-  Lage an einer besonders ruhigen Straße 
kehr nach Maßgabe der Erläuterungen   Aufwändig gestaltetes Wohnumfeld auf 
zur Verkehrslärmbelastung unter Nr. 12. dem Grundstück (z.B. Kinderspielplatz  
dieses Mietspiegels bei Altbauten, Sitzbänke oder Ruhezonen, 

 Erhebliche, regelmäßige Beeinträchtigung neu angelegte Wegebefestigung mit 
durch Geräusche oder Gerüche (Gewerbe), Grünflächen) 
z.B. durch Liefer- und Kundenverkehr  Gepflegte Müllstandfläche mit sichtbe-

 Ungepflegte und offene Müllstandfläche grenzender Gestaltung; nur den Mietern 
zugänglich

 Villenartige Mehrfamilienhäuser

12.  Verkehrslärmbelastung Das Straßenverzeichnis zum Mietspiegel 
benennt die Wohnlageneinstufung aller 
bekannten Wohnadressen in Berlin. Zusätz-
lich gibt es Hinweise auf bestehende Ver-
kehrslärmbelastung einzelner Adressen. Die 
Lärmkennzeichnung wird auf Basis einer von 
der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz bereitgestell-
ten Datengrundlage vorgenommen.
Die verkehrslärmbelasteten Adressen sind mit 
einem Sternsymbol gekennzeichnet. Dabei ist 
zu beachten, dass unter Umständen nicht alle 
Wohnungen an den gekennzeichneten 
Adressen lärmbelastet sind. So kann es zum 
Beispiel sein, dass einige Wohnungen einer 
Adresse zur Straße hin gelegen und ver-
kehrslärmbelastet sind, während andere, 
rückwärtig gelegene Wohnungen nicht von 
Verkehrslärm betroffen sind. Weitere Woh-
nungen können trotz fehlender Kennzeich-
nung ebenfalls hoch lärmbelastet sein (siehe 
Orientierungshilfe zur Spanneneinordnung 
unter Nr. 11.5 - Wohnumfeld -). 

Genauere Auskünfte zur Verkehrslärmbelas-
tung von einzelnen Wohngebäuden können 
bei der Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz, III D 13  
(Tel. 030/9025-2261) eingeholt werden.

Für den Mietspiegel 2011 wurden auf der 
Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie7  
für Berlin erhobene Daten als Bewertungs-
grundlage herangezogen. Die Ausweisung 
der Verkehrslärmbelastung berücksichtigt  

7	 Vierunddreißigste	Verordnung	zur	Durchführung	des	
Bundes-Immissionsschutzgesetzes	(Verordnung	über	die	
Lärmkartierung	–	34.	BImSchutzV)

die Lärmquellen Straßenverkehr, schienenge-
bundener Verkehr und Fluglärm. Die Berech-
nungen der Verkehrslärmdaten erfolgten auf 
der Grundlage von Verkehrsstärken aus den 
Jahren 2005 und 2006. Da es sich hierbei in 
der Regel um die aktuellen und vollständigen 
Daten zur Verkehrslärmbelastung in Berlin 
handelt, wurden diese auch zur Lärmkenn-
zeichnung im Mietspiegel herangezogen. 
Aufgrund von vereinzelten Nachberechnun-
gen kann es jedoch zu geringen Abweichun-
gen der Lärmkennzeichnung im Straßenver-
zeichnis 2011 zum Straßenverzeichnis 2009 
gekommen sein. Die Lärmkarten werden  
entsprechend den gesetzlichen Vorgaben  
(§ 47 c Bundes-Immissionsschutzgesetz8 ) im 
Abstand von 5 Jahren aktualisiert. Eine voll-
ständig neue Datenbasis steht daher erst mit 
dem Mietspiegel 2013 zur Verfügung.

Die Ausweisung von Straßen-, Schienen- 
und Fluglärm ist bei der Anwendung auf 
eine Wohnung nicht Bestandteil des quali-
fizierten Mietspiegels.

Die mit einem »*« gekennzeichneten 
Adressen weisen eine hohe Verkehrslärm-
belastung auf. Darunter ist ein Gesamt- 
lärmindex LDEN

9 von über 65 dB(A) in 
24 Stunden und/oder ein Gesamtlärm-
index LN

9 über 55 dB(A) in der Nacht 
(22.00 bis 6.00 Uhr) an mindestens einem 
Teilstück der Fassade eines zur Adresse 
gehörenden Gebäudeteiles zu verstehen.

8	 Gesetz	zum	Schutz	vor	schädlichen	Umwelteinwirkungen	
durch	Luftverunreinigungen,	Geräusche,	Erschütterun-
gen	und	ähnliche	Vorgänge	(Bundes-Immissionsschutz-
gesetz	–	BImSchG)

9 LDEN: Tag-Abend-Nacht-Lärmindex; 
LN: Nachtlärmindex
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Der Gesamtlärmindex berücksichtigt  
folgende Lärmquellen:
• Straßenverkehr: Insgesamt 1.362 km des 

Berliner Straßennetzes (damit ist bis auf 
geringe Ausnahmen das gesamte Haupt-
verkehrsstraßennetz erfasst).

• Straßenbahnnetz: Gesamtes Netz (188 km) 
und – soweit oberirdisch verlaufend – 
U-Bahn (26 km) 

• S- und Fernbahnnetz: Gesamtes Netz  
(1.066 km)

• Fluglärm: Flughafen Tegel 

Die Lärmindizes LDEN und LN wurden im 
Zusammenhang mit der von der EU-Um-
gebungslärmrichtlinie geforderten Lärm- 
kartierung und entsprechend der 
34. BImSchV nach den derzeit für die einzel-
nen Lärmarten geltenden vorläufigen Berech-
nungsmethoden ermittelt. 

Beim Straßen- und Schienenverkehrslärm 
wurden die Immissionen nicht nur für die den 
Lärmquellen nächstgelegenen, sondern für 
alle davon betroffenen Wohngebäude 
berechnet. Daher kann es z.B. vorkommen, 
dass ein Wohngebäude in einer Nebenstraße, 
zu der gar keine Verkehrszähldaten vorhan-
den sind, wegen der Immissionen von einer 
nahegelegenen Hauptverkehrsstraße oder 
Schienenstrecke als verkehrslärmbelastet aus-
gewiesen wird. 

Wenn auf ein Gebäude Immissionen von 
mehreren Verkehrslärmarten (Straßen-, Schie-
nen-, Flugverkehr) einwirken, wurde durch 
ein spezielles Berechnungsmodell (energeti-
sche Addition) ein Gesamtlärmindex LDEN und 
LN gebildet. 

Damit wird den besonderen Beeinträchtigun-
gen beim gleichzeitigen Einwirken mehrerer 
Lärmquellen Rechnung getragen. 

Bei der Anwendung des Straßenverzeichnis-
ses ist darauf zu achten, dass bei der Erstel-
lung der Lärmkarten der Straßenverkehrslärm 
nicht komplett erfasst werden konnte; so 
wurde die Lärmbelastung durch den Straßen-
verkehr für Hauptverkehrsstraßen und im 
Innenstadtbereich für alle Straßen mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von  
50 km/h erfasst. Die Lärmbelastung für das 
übrige Straßennetz (vorwiegend Tempo-30-
Zonen) blieb unberücksichtigt, was aber  
nicht immer bedeutet, dass die Straßenver-
kehrslärmbelastung an diesen Straßenab-
schnitten höchstens 65 dB(A) am Tag und  
55 dB(A) in der Nacht beträgt. 

Die Strategischen Lärmkarten zu den einzel-
nen Verkehrslärmarten sowie die Gesamt- 
lärmindizes LDEN und LN sind im Umweltatlas 
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
mit einer gebäudescharfen Darstellung veröf-
fentlicht.

Verkehrslärmbelastung 
(Fortsetzung) 



Anhang I

Berliner Betriebskosten- 
übersicht 2011

Grundlage: Betriebskosten- 
abrechnungen 2009

(Diese Betriebskostenübersicht ist nicht  
Teil des Berliner Mietspiegels 2011)

Mit dieser Berliner Betriebskostenübersicht 
soll mehr Transparenz im Bereich der 
Betriebskosten geschaffen werden. Es wur-
den für alle einzelnen Betriebskostenarten 
Durchschnittswerte und Spannenwerte mit 
den üblicherweise gezahlten Kosten ermit-
telt. Die Höhe der einzelnen Betriebskosten-
arten hängt aber von einer Vielzahl von Ein-
zelfaktoren ab. Die vorliegende Tabelle kann 
daher nur als Orientierung dienen, welche 
Beträge bei den einzelnen Betriebskosten-
arten üblicherweise in Berlin im nicht preisge-
bundenen Wohnungsbestand abgerechnet 
wurden. Diese Übersicht ist nicht rechtsver-
bindlich. 

Bei den Erhebungen zum Berliner Mietspiegel 
2011 wurden im Rahmen einer Stichprobe 
Angaben zur Höhe der einzelnen Betriebskos-
tenarten bei Mietern und Vermietern erfragt. 
Insgesamt lagen Angaben von 1.600 Wohn-
gebäuden bzw. Wirtschaftseinheiten vor. Das 
beauftragte Institut F+B Forschung und Bera-
tung für Wohnen, Immobilien und Umwelt 
GmbH hat die Betriebskostenabrechnungen 
für das Jahr 2009 ausgewertet. In der nachfol-
genden Tabelle wurden für alle Betriebskos-
tenarten der Mittelwert sowie der Unter- und 
Oberwert einer Spanne abgebildet, die vier 
Fünftel der erhobenen Werte berücksichtigt. 

10 Prozent der erhobenen Werte liegen unter 
dem ausgewiesenen unteren Wert der 
4/5-Spanne. 10 Prozent der erhobenen Werte 
liegen über dem ausgewiesenen oberen Wert 
der 4/5-Spanne. Unplausible Werte wurden 
vorher bereinigt. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die in Berlin 
für das Jahr 2009 abgerechneten Beträge der 
einzelnen Betriebskostenarten. 

Liegt eine Betriebskostenabrechnung für 
einen anderen Zeitraum als das Kalenderjahr 
2009 vor, muss bei einer Bewertung die zwi-
schenzeitliche (Preis-)Entwicklung mit 
bedacht werden. 

Für das Abrechnungsjahr 2009 wurden durch-
schnittliche »kalte« Betriebskosten in Höhe 
von 1,44 €/m² monatlich und Kosten für Hei-
zung und Warmwasser (»warme« Betriebkos-
ten) in Höhe von 1,04 €/m² monatlich abge-
rechnet. Die durchschnittlichen Betriebskos-
ten ergeben sich nicht aus der Summierung 
der Einzelpositionen in der unten abgebilde-
ten Tabelle, weil nicht immer alle Betriebskos-
tenarten anfallen.

Abrechnungsjahr 2009 Angaben in E/m2 monatlich

Betriebskostenart
Unterer  

Spannenwert 
(4/5-Spanne)

Mittelwert
Oberer  

Spannenwert 
(4/5-Spanne)

Grundsteuer 0,14 0,24 0,45
Wasserversorgung 0,12 0,27 0,49
Entwässerung 0,10 0,22 0,32
Niederschlagswasser 0,03 0,05 0,08
Aufzug 0,07 0,16 0,26
Straßenreinigung 0,01 0,03 0,06
Müllbeseitigung 0,09 0,16 0,21
Hauswart/Hausmeister 0,05 0,12 0,25
Gebäudereinigung und  
Ungezieferbekämpfung

0,04 0,11 0,18

Schneebeseitigung 0,01 0,02 0,04
Gartenpflege 0,01 0,05 0,10
Beleuchtung (Allgemeinstrom) 0,01 0,04 0,08
Schornsteinreinigung 0,01 0,06 0,12
Sach- und Haftpflichtversicherung 0,04 0,11 0,17
Betrieb der Gemeinschafts-Antennen- 
anlage/des Breitbandkabelanschlusses

0,03 0,11 0,18

Sonstige »kalte« Betriebskosten 0,01 0,03 0,05

Heizung 0,33 0,77 1,25
Warmwasser 0,08 0,28 0,54
Sonstige »warme« Betriebskosten  
(z.B. Wartung Heizungsanlage) 0,01 0,03 0,06

22 Berliner Mietspiegel 2011
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Ermittlung der Vergleichswerte aus der 
eigenen Betriebskostenabrechnung: 

Um einen Vergleich der abgebildeten Werte 
mit der Höhe der einzelnen Betriebskosten-
arten für die eigene Wohnung zu ermögli-
chen, ist die letzte Betriebskostenabrechnung 
notwendig. Die darin enthaltenen Beträge für 
die einzelnen Betriebskostenarten für die 
konkrete Wohnung beziehen sich grundsätz-
lich auf das Abrechnungsjahr und die gesam-
te Wohnung. Sie müssen daher umgerechnet 
werden. 

Um für Ihre konkrete Wohnung einen ver-
gleichbaren monatlichen Betriebskostenbe-
trag pro Quadratmeter zu berechnen, muss 
der jährliche Betriebskostenbetrag durch 12 
Monate und die Wohnfläche in Quadratmeter 
geteilt werden. 

Beispiel
Laut der letzten Betriebskostenabrechnung 
wurden 63,00 € für die Gartenpflege für das 
Abrechnungsjahr berechnet. Die Wohnung 
hat eine Wohnfläche von 75 m². 
Daraus ergibt sich: 
63,00 € : 12 Monate : 75 m² =
0,07 €/m² monatlich

Achtung: Bei den Heizkosten kann auch die 
beheizte Wohnfläche zu Grunde gelegt wor-
den sein. 

Erläuterungen zu den Ergebnissen der 
Analyse der Betriebskostenarten
Was alles unter den Begriff Betriebskosten 
fällt, ist aus der Betriebskostenverordnung 
(BetrKV) ersichtlich (siehe Anlage). 

Ein vorgeschriebenes Schema für die 
Betriebskostenabrechnung gibt es aber nicht. 
Der Aufbau der konkreten Betriebskostenab-
rechnung kann von der in obiger Tabelle 
abgebildeten Gliederung abweichen. Zum 
Beispiel können die Kosten für die Schneebe-
seitigung auch in Hauswartskosten enthalten 
sein, wenn dieser und nicht eine gesonderte 
Firma die Schneebeseitigung vornimmt. Der 
Umfang der Leistungen erklärt zum Teil auch 
die unterschiedliche Höhe einzelner Betriebs-
kosten10. Bei der Anwendung der Tabelle als 
Orientierung ist dies entsprechend zu berück-
sichtigen. 

10	 Eine	detaillierte	Übersicht	bietet	hier	die	»Geislinger	
Konvention«,	die	von	der	Wohnungswirtschaft	und		
der	Fachhochschule	Nürtingen	entwickelt	wurde		
(siehe	auch	im	Internet	unter		
www.geislinger-konvention.de).

Grundsteuer
Die Grundsteuer wird von den Berliner 
Finanzämtern erhoben. Die Analyse der erho-
benen Werte zeigt, dass sich bei Altbauten bis 
1949 die Höhe der Grundsteuer durchschnitt-
lich im unteren Spannenbereich bewegt.  
Bei allen neueren Wohngebäuden ab 1950 
wurden meist Werte oberhalb des ausgewie-
senen Mittelwertes festgestellt. Die letzte 
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteu-
er in Berlin fand am 1. Januar 2007 statt. Seit 
diesem Zeitpunkt ist der Hebesatz für die 
Grundsteuer mit 810 Prozent unverändert.

Wasserversorgung und Entwässerung
Die Kosten für die Wasserversorgung und  
Entwässerung weisen eine größere Schwan-
kungsbreite auf. Neben den festgelegten  
Tarifen ist vor allem das Verbrauchsverhalten 
ausschlaggebend. Auch ein gegebenenfalls 
vorhandener zusätzlicher Wasserverbrauch 
für die Gartenpflege kann eine Rolle spielen. 
Nach dem Jahr 2009 stattgefundene Tarifän-
derungen für die Wasserversorgung und Ent-
wässerung konnten nicht berücksichtigt wer-
den. Zum 1. April 2010 sanken die Mengen-
preise für Trink- und Schmutzwasser leicht 
und gleichzeitig wurden die Grundpreise für 
Wasserzähler und der Tarif für Niederschlags-
wasser erhöht. Im Ergebnis rechnen die Berli-
ner Wasserbetriebe durch die Tarifänderung 
zum 1. April 2010 mit einer sehr leichten Ent-
lastung von Haushalten, die in für Berlin typi-
schen größeren Miethäusern wohnen.  

Aufzug
Die Höhe der Kosten für den Aufzug steht in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Aufzüge im 
Gebäude und der Anzahl der Geschosse 
(Wohnungen). Tendenziell konnte ein Zusam-
menhang von der Geschosszahl und der 
durchschnittlichen Höhe der Aufzugskosten 
ermittelt werden; eher niedrigere Kosten  
bei neun und mehr Geschossen und höhere 
Aufzugskosten bei Häusern mit bis zu fünf 
Geschossen. 

Straßenreinigung
Die Straßenreinigungskosten wiesen eine 
sehr geringe Schwankungsbreite auf. 
Diese Position hat aufgrund ihrer Höhe einen 
sehr geringen Einfluss auf die Gesamthöhe 
der Betriebskosten. Nach dem Jahr 2009 statt-
gefundene Änderungen bei der Höhe der 
Kosten für die Straßenreinigung konnten 
nicht berücksichtigt werden. Im Jahr 2010 
fand keine Tarifänderung statt. Zum 1. Januar 
2011 wurden die Straßenreinigungsgebühren 
der BSR um rund 1,9 Prozent angehoben. Auf 
Betriebskostenabrechnungen für das Jahr 
2010 wird sich diese Erhöhung noch nicht 
auswirken.

Müllbeseitigung
Ein Zusammenhang zwischen der Höhe der 
ermittelten Kosten für die Müllbeseitigung 
und dem Baualter der Wohngebäude konnte 
nicht festgestellt werden. Leicht überdurch-
schnittliche Kosten hatten Wohnhäuser mit 
neun und mehr Geschossen. Nach dem Jahr 
2009 stattgefundene Änderungen bei den 
Tarifen der Müllbeseitigung konnten nicht 
berücksichtigt werden. Im Jahr 2010 fand kei-
ne Tarifänderung statt. Zum 1. Januar 2011 
stiegen die Standardentgelte für die grauen 
Hausmüllbehälter; zum Beispiel für große 
Müllcontainer (1.100 l) erhöhte sich der Stan-
dardtarif um 1,8 Prozent. Auf Betriebskosten-
abrechnungen für das Jahr 2010 wird sich 
diese Erhöhung noch nicht auswirken.

Hauswart
Die Hauswartkosten wiesen eine hohe 
Schwankungsbreite auf, die sich vor allem  
aus dem unterschiedlichen Umfang der  
Tätigkeiten des Hauswartes erklärt. 

Gebäudereinigung und  
Ungezieferbekämpfung 
Überdurchschnittliche Kosten wurden bei 
neueren Wohngebäuden ab 1984 ermittelt. 

Schneebeseitigung
Die Kosten für die Schneebeseitigung hatten 
aufgrund ihrer Höhe nur einen sehr geringen 
Einfluss auf die Gesamthöhe der Betriebskos-
ten. Die Änderungen zum Winterdienst im 
Straßenreinigungsgesetz vom November 
2010 werden voraussichtlich zu höheren  
Kosten führen, die frühestens in den Betriebs-
kostenabrechnungen für das Jahr 2010 abge-
bildet werden. 

Gartenpflege
Die Schwankungsbreite bei den Kosten für 
die Gartenpflege ist relativ groß. Die konkrete 
Höhe hängt wesentlich von der zum Haus 
bzw. zur Wirtschaftseinheit zugehörigen 
Grünflächen, Spielplätze, Freiflächen ab  
sowie deren Gestaltung und Pflege. 

Beleuchtung (Allgemeinstrom)
Die Kosten der Beleuchtung wiesen eine 
hohe Schwankungsbreite auf. Höhere Kosten 
über dem Mittelwert waren vor allem bei 
neueren Wohngebäuden mit einer Bezugs-
fertigkeit ab1965 zu beobachten. 

Schornsteinreinigung
Im oberen Spannenbereich liegende Kosten 
wurden vor allem bei älteren Wohngebäuden 
mit einer Bezugsfertigkeit 1919 bis 1949 und 
1956 bis 1964 sowie in Gebäuden bis fünf Ge-
schosse und unsanierten Gebäuden ermittelt. 

http://www.geislinger-konvention.de
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Sach- und Haftpflichtversicherung
Die Höhe dieser Kosten hängt vom konkreten 
Umfang der abgeschlossenen Versicherun-
gen ab.

Betrieb der Gemeinschafts-Antennen-
anlage/Breitbandkabelanschluss
Durchschnittlich niedrigere Kosten unter  
dem ausgewiesenen Mittelwert wurden bei 
Gebäuden mit sechs und mehr Geschossen 
ermittelt.

Sonstige »kalte« Betriebskosten
Eine eindeutige Abhängigkeit der Höhe  
dieser Kosten von der Bezugsfertigkeit der 
Wohnobjekte war nicht feststellbar. 

Heizung
Heizkosten werden grundsätzlich durch die 
Eigenschaften des Gebäudes und durch das 
individuelle Verbrauchsverhalten bestimmt. 
Nach der Heizkostenverordnung müssen  
diese Kosten mindestens zu 50 Prozent nach 
Verbrauch abgerechnet werden, wenn keine 
Ausnahmetatbestände vorliegen. Gasetagen-
heizungen oder sonstige Einzelofenheizun-
gen, bei denen der Mieterhaushalt die Ener-
giekosten direkt und nicht über den Vermie-
ter trägt, sind nicht erfasst. 

Fernwärmeheizungen verursachten die 
geringsten Heizkosten. Nach umfassender 
Sanierung der Wohngebäude wurden durch-
schnittlich geringere Heizkosten unterhalb 
des ausgewiesenen Mittelwertes ermittelt. 
Nach dem Jahr 2009 stattgefundene Ände-
rungen bei der Höhe der Heizkosten konnten 
nicht berücksichtigt werden. Die Preise für 
Heizöl haben sich im Jahr 2010 gegenüber 
dem Vorjahr erheblich erhöht. Diese Erhö-
hung wird sich bei der Heizkostenabrech-
nung für mit Heizöl beheizte Gebäude für das 
Abrechnungsjahr 2010 niederschlagen. Einen 
derartigen Preisauftrieb gab es bei Fernwär-
me und Gas im Jahr 2010 nicht. 

Warmwasser
Auch die Warmwasserkosten sind zumindest 
zu 50 Prozent nach Verbrauch abzurechnen, 
so wie es die Heizkostenverordnung vor-
schreibt. Entscheidend für die konkrete Höhe 
der Warmwasserkosten ist vor allem das eige-
ne Verbrauchsverhalten. Die ermittelten 
Durchschnittswerte schwankten zwischen 
den verschiedenen Bezugsfertigkeitsklassen. 

Sonstige »warme« Betriebskosten
Hierunter wurden vor allem die Wartungskos-
ten für die Heizungsanlage erfasst. Höhere 
sonstige »warme« Betriebskosten wurden  
bei Heizungen mit dem Energieträger Gas 
ermittelt.   

Verordnung über die Aufstellung von 
Betriebskosten (Betriebskostenverord-
nung - BetrKV) vom 25. 11. 2003 (BGBl. 
Teil I S. 2347)

§ 1 Betriebskosten 

 (1)  Betriebskosten sind die Kosten, die dem 
Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
durch das Eigentum oder Erbbaurecht am 
Grundstück oder durch den bestimmungs-
mäßigen Gebrauch des Gebäudes, der 
Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen 
und des Grundstücks laufend entstehen. 
Sach- und Arbeitsleistungen des Eigentü-
mers oder Erbbauberechtigten dürfen mit 
dem Betrag angesetzt werden, der für eine 
gleichwertige Leistung eines Dritten, ins-
besondere eines Unternehmers, angesetzt 
werden könnte; die Umsatzsteuer des Drit-
ten darf nicht angesetzt werden. 

 (2)  Zu den Betriebskosten gehören nicht:
 1. die Kosten der zur Verwaltung des Ge-

bäudes erforderlichen Arbeitskräfte und 
Einrichtungen, die Kosten der Aufsicht,  
der Wert der vom Vermieter persönlich 
geleisteten Verwaltungsarbeit, die Kosten 
für die gesetzlichen oder freiwilligen  
Prüfungen des Jahresabschlusses und  
die Kosten für die Geschäftsführung  
(Verwaltungskosten),

 2. die Kosten, die während der Nutzungsdau-
er zur Erhaltung des bestimmungsmäßi-
gen Gebrauchs aufgewendet werden müs-
sen, um die durch Abnutzung, Alterung 
und Witterungseinwirkung entstehenden 
baulichen oder sonstigen Mängel ord-
nungsgemäß zu beseitigen (Instandhal-
tungs- und Instandsetzungskosten).

§ 2 Aufstellung der Betriebskosten 

Betriebskosten im Sinne von § 1 sind:

 1. die laufenden öffentlichen Lasten des 
Grundstücks,hierzu gehört namentlich  
die Grundsteuer;

 2. die Kosten der Wasserversorgung,  
hierzu gehören die Kosten des Wasserver-
brauchs, die Grundgebühren, die Kosten 
der Anmietung oder anderer Arten der 
Gebrauchsüberlassung von Wasserzählern 
sowie die Kosten ihrer Verwendung ein-
schließlich der Kosten der Eichung sowie 
der Kosten der Berechnung und Auftei-
lung, die Kosten der Wartung von Wasser-
mengenreglern, die Kosten des Betriebs 
einer hauseigenen Wasserversorgungsan-
lage und einer Wasseraufbereitungsanlage 
einschließlich der Aufbereitungsstoffe;
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 3. die Kosten der Entwässerung,
  hierzu gehören die Gebühren für die Haus- 

und Grundstücksentwässerung, die Kos-
ten des Betriebs einer entsprechenden 
nicht öffentlichen Anlage und die Kosten 
des Betriebs einer Entwässerungspumpe;

 4. die Kosten
 a)  des Betriebs der zentralen Heizungsanlage 

einschließlich der Abgasanlage,
  hierzu gehören die Kosten der verbrauch-

ten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die 
Kosten des Betriebsstroms, die Kosten der 
Bedienung, Überwachung und Pflege der 
Anlage, der regelmäßigen Prüfung ihrer 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicher-
heit einschließlich der Einstellung durch 
eine Fachkraft, der Reinigung der Anlage 
und des Betriebsraums, die Kosten der 
Messungen nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz, die Kosten der Anmie-
tung oder anderer Arten der Gebrauchs-
überlassung einer Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung sowie die Kosten der 
Verwendung einer Ausstattung zur Ver-
brauchserfassung einschließlich der Kos-
ten der Eichung sowie der Kosten der 
Berechnung und Aufteilung 

 oder
 b) des Betriebs der zentralen  

Brennstoffversorgungsanlage,
  hierzu gehören die Kosten der verbrauch-

ten Brennstoffe und ihrer Lieferung, die 
Kosten des Betriebsstroms und die Kosten 
der Überwachung sowie die Kosten der 
Reinigung der Anlage und des Betriebs-
raums

 oder 
 c)  der eigenständig gewerblichen Lieferung 

von Wärme, auch aus Anlagen im Sinne 
des Buchstabens a,

  hierzu gehören das Entgelt für die Wärme-
lieferung und die Kosten des Betriebs der 
zugehörigen Hausanlagen entsprechend 
Buchstabe a

oder
 d) der Reinigung und Wartung von Etagen-

heizungen und Gaseinzelfeuerstätten,
  hierzu gehören die Kosten der Beseitigung 

von Wasserablagerungen und Verbren-
nungsrückständen in der Anlage, die Kos-
ten der regelmäßigen Prüfung der 
Betriebsbereitschaft und Betriebssicher-
heit und der damit zusammenhängenden 
Einstellung durch eine Fachkraft sowie die 
Kosten der Messungen nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz;

 5. die Kosten
 a) des Betriebs der zentralen Warmwasser-

versorgungsanlage,
  hierzu gehören die Kosten der Wasserver-

sorgung entsprechend Nummer 2, soweit 
sie nicht dort bereits berücksichtigt sind, 
und die Kosten der Wassererwärmung ent-
sprechend Nummer 4 Buchstabe a

oder
 b) der eigenständig gewerblichen Lieferung 

von Warmwasser, auch aus Anlagen im 
Sinne des Buchstabens a,

  hierzu gehören das Entgelt für die Liefe-
rung des Warmwassers und die Kosten des 
Betriebs der zugehörigen Hausanlagen 
entsprechend Nummer 4 Buchstabe a

oder
 c) der Reinigung und Wartung von Warm-

wassergeräten,
  hierzu gehören die Kosten der Beseitigung 

von Wasserablagerungen und Verbren-
nungsrückständen im Innern der Geräte 
sowie die Kosten der regelmäßigen Prü-
fung der Betriebsbereitschaft und 
Betriebssicherheit und der damit zusam-
menhängenden Einstellung durch eine 
Fachkraft;

 6. die Kosten verbundener Heizungs- und 
Warmwasserversorgungsanlagen

 a) bei zentralen Heizungsanlagen entspre-
chend Nummer 4 Buchstabe a und ent-
sprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind,

oder
 b) bei der eigenständig gewerblichen Liefe-

rung von Wärme entsprechend Nummer 4 
Buchstabe c und entsprechend Nummer 
2, soweit sie nicht dort bereits berücksich-
tigt sind,

oder
 c) bei verbundenen Etagenheizungen und 

Warmwasserversorgungsanlagen
  entsprechend Nummer 4 Buchstabe d und 

entsprechend Nummer 2, soweit sie nicht 
dort bereits berücksichtigt sind;

 7. die Kosten des Betriebs des Personen- 
oder Lastenaufzugs,

  hierzu gehören die Kosten des Betriebs-
stroms, die Kosten der Beaufsichtigung, 
der Bedienung, Überwachung und Pflege 
der Anlage, der regelmäßigen Prüfung 
ihrer Betriebsbereitschaft und Betriebs-
sicherheit einschließlich der Einstellung 
durch eine Fachkraft sowie die Kosten  
der Reinigung der Anlage;

 8. die Kosten der Straßenreinigung  
und Müllbeseitigung,

  zu den Kosten der Straßenreinigung gehö-
ren die für die öffentliche Straßenreini-
gung zu entrichtenden Gebühren und die 
Kosten entsprechender nicht öffentlicher 
Maßnahmen; zu den Kosten der Müllbe-
seitigung gehören namentlich die für die 

Müllabfuhr zu entrichtenden Gebühren, 
die Kosten entsprechender nicht öffentli-
cher Maßnahmen, die Kosten des Betriebs 
von Müllkompressoren, Müllschluckern, 
Müllabsauganlagen sowie des Betriebs 
von Müllmengenerfassungsanlagen ein-
schließlich der Kosten der Berechnung 
und Aufteilung;

  9. die Kosten der Gebäudereinigung und 
Ungezieferbekämpfung,

  zu den Kosten der Gebäudereinigung 
gehören die Kosten für die Säuberung der 
von den Bewohnern gemeinsam genutz-
ten Gebäudeteile, wie Zugänge, Flure, 
Treppen, Keller, Bodenräume, Waschkü-
chen, Fahrkorb des Aufzugs;

 10. die Kosten der Gartenpflege,
  hierzu gehören die Kosten der Pflege  

gärtnerisch angelegter Flächen einschließ-
lich der Erneuerung von Pflanzen und 
Gehölzen, der Pflege von Spielplätzen ein-
schließlich der Erneuerung von Sand und 
der Pflege von Plätzen, Zugängen und 
Zufahrten, die dem nicht öffentlichen  
Verkehr dienen;

 11. die Kosten der Beleuchtung,
  hierzu gehören die Kosten des Stroms für 

die Außenbeleuchtung und die Beleuch-
tung der von den Bewohnern gemeinsam 
genutzten Gebäudeteile, wie Zugänge, 
Flure, Treppen, Keller, Bodenräume, 
Waschküchen;

 12. die Kosten der Schornsteinreinigung,
  hierzu gehören die Kehrgebühren nach 

der maßgebenden Gebührenordnung, 
soweit sie nicht bereits als Kosten nach 
Nummer 4 Buchstabe a berücksichtigt 
sind;

 13. die Kosten der Sach- und  
Haftpflichtversicherung,

  hierzu gehören namentlich die Kosten der 
Versicherung des Gebäudes gegen Feuer-, 
Sturm-, Wasser- sowie sonstige Elemen-
tarschäden, der Glasversicherung, der 
Haftpflichtversicherung für das Gebäude, 
den Öltank und den Aufzug;

 14. die Kosten für den Hauswart,
  hierzu gehören die Vergütung, die Sozial-

beiträge und alle geldwerten Leistungen, 
die der Eigentümer oder Erbbauberechtig-
te dem Hauswart für seine Arbeit gewährt, 
soweit diese nicht die Instandhaltung, 
Instandsetzung, Erneuerung, Schönheits-
reparaturen oder die Hausverwaltung 
betrifft; soweit Arbeiten vom Hauswart 
ausgeführt werden, dürfen Kosten für 



26 Berliner Mietspiegel 2011 27Berliner Mietspiegel 2011

Anhang I

Berliner Betriebskosten- 
übersicht 2011 
(Fortsetzung) 

Arbeitsleistungen nach den Nummern  
2 bis 10 und 16 nicht angesetzt werden;

 15. die Kosten
 a) des Betriebs der Gemeinschafts- 

Antennenanlage,
  hierzu gehören die Kosten des Betriebs-

stroms und die Kosten der regelmäßigen 
Prüfung ihrer Betriebsbereitschaft ein-
schließlich der Einstellung durch eine 
Fachkraft oder das Nutzungsentgelt für 
eine nicht zu dem Gebäude gehörende 
Antennenanlage sowie die Gebühren, die 
nach dem Urheberrechtsgesetz für die 
Kabelweitersendung entstehen,

oder
 b) des Betriebs der mit einem Breit- 

bandkabelnetz verbundenen privaten  
Verteilanlage,

  hierzu gehören die Kosten entsprechend 
Buchstabe a, ferner die laufenden monatli-
chen Grundgebühren für Breitbandkabel-
anschlüsse;

 16. die Kosten des Betriebs der Einrichtungen 
für die Wäschepflege,

  hierzu gehören die Kosten des Betriebs-
stroms, die Kosten der Überwachung, Pfle-
ge und Reinigung der Einrichtungen, der 
regelmäßigen Prüfung ihrer Betriebsbe-
reitschaft und Betriebssicherheit sowie die 
Kosten der Wasserversorgung entspre-
chend Nummer 2, soweit sie nicht dort 
bereits berücksichtigt sind;

 17. sonstige Betriebskosten,
  hierzu gehören Betriebskosten im Sinne 

des § 1, die von den Nummern 1 bis 16 
nicht erfasst sind.

Hinweis	auf	Fundstelle:	
Verordnung	über	die	verbrauchsabhängige	Abrechnung	der	
Heiz-	und	Warmwasserkosten	(Verordnung	über	Heizkosten-
abrechnung	-	HeizkostenV)	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	20.	Januar	1989	(BGBl.	Teil	I	Seite	115,	GVBl.	Ber-
lin	Seite	352)	

Anhang II 

Auszug aus dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) 
in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I 
S. 42, 2909; 2003 I S. 738), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. Januar 2011 
(BGBl. I S. 34)

Vereinbarungen über die Miete
 
§ 556 Vereinbarung über Betriebskosten
(1) Die Vertragsparteien können vereinbaren, 
dass der Mieter Betriebskosten trägt. 
Betriebskosten sind die Kosten, die dem 
Eigentümer oder Erbbauberechtigten durch 
das Eigentum oder das Erbbaurecht am 
Grundstück oder durch den bestimmungsmä-
ßigen Gebrauch des Gebäudes, der Nebenge-
bäude, Anlagen, Einrichtungen und des 
Grundstücks laufend entstehen. Für die Auf-
stellung der Betriebskosten gilt die Betriebs-
kostenverordnung vom 25. November 2003 
(BGBl. I S. 2346, 2347) fort. Die Bundesregie-
rung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung ohne Zustimmung des Bundesrates 
Vorschriften über die Aufstellung der 
Betriebskosten zu erlassen. 

(2) Die Vertragsparteien können vorbehaltlich 
anderweitiger Vorschriften vereinbaren, dass 
Betriebskosten als Pauschale oder als Voraus-
zahlung ausgewiesen werden. Vorauszahlun-
gen für Betriebskosten dürfen nur in ange-
messener Höhe vereinbart werden.

(3) Über die Vorauszahlungen für Betriebskos-
ten ist jährlich abzurechnen; dabei ist der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu beachten. 
Die Abrechnung ist dem Mieter spätestens 
bis zum Ablauf des zwölften Monats nach 
Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. 
Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendma-
chung einer Nachforderung durch den Ver-
mieter ausgeschlossen, es sei denn, der Ver-
mieter hat die verspätete Geltendmachung 

nicht zu vertreten. Der Vermieter ist zu Teilab-
rechnungen nicht verpflichtet. Einwendun-
gen gegen die Abrechnung hat der Mieter 
dem Vermieter spätestens bis zum Ablauf des 
zwölften Monats nach Zugang der Abrech-
nung mitzuteilen. Nach Ablauf dieser Frist 
kann der Mieter Einwendungen nicht mehr 
geltend machen, es sei denn, der Mieter hat 
die verspätete Geltendmachung nicht zu ver-
treten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 
1, Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 abweichende 
Vereinbarung ist unwirksam.

§ 556a Abrechnungsmaßstab  
für Betriebskosten
(1) Haben die Vertragsparteien nichts anderes 
vereinbart, sind die Betriebskosten vorbehalt-
lich anderweitiger Vorschriften nach dem 
Anteil der Wohnfläche umzulegen. Betriebs-
kosten, die von einem erfassten Verbrauch 
oder einer erfassten Verursachung durch die 
Mieter abhängen, sind nach einem Maßstab 
umzulegen, der dem unterschiedlichen  
Verbrauch oder der unterschiedlichen Verur-
sachung Rechnung trägt.

(2) Haben die Vertragsparteien etwas anderes 
vereinbart, kann der Vermieter durch Erklä-
rung in Textform bestimmen, dass die 
Betriebskosten zukünftig abweichend von 
der getroffenen Vereinbarung ganz oder teil-
weise nach einem Maßstab umgelegt werden 
dürfen, der dem erfassten unterschiedlichen 
Verbrauch oder der erfassten unterschiedli-
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chen Verursachung Rechnung trägt. Die 
Erklärung ist nur vor Beginn eines Abrech-
nungszeitraums zulässig. Sind die Kosten bis-
lang in der Miete enthalten, so ist diese ent-
sprechend herabzusetzen.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters von Absatz 
2 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Regelungen über die Miethöhe
 
§ 557 Mieterhöhungen nach  
Vereinbarung oder Gesetz
(1) Während des Mietverhältnisses können 
die Parteien eine Erhöhung der Miete verein-
baren.

(2) Künftige Änderungen der Miethöhe kön-
nen die Vertragsparteien als Staffelmiete nach 
§ 557a oder als Indexmiete nach § 557b ver-
einbaren.

(3) Im Übrigen kann der Vermieter Mieterhö-
hungen nur nach Maßgabe der §§ 558 bis 
560 verlangen, soweit nicht eine Erhöhung 
durch Vereinbarung ausgeschlossen ist oder 
sich der Ausschluss aus den Umständen 
ergibt.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

 
§ 557a Staffelmiete
(1) Die Miete kann für bestimmte Zeiträume 
in unterschiedlicher Höhe schriftlich verein-
bart werden; in der Vereinbarung ist die je-
weilige Miete oder die jeweilige Erhöhung in 
einem Geldbetrag auszuweisen (Staffelmiete).

(2) Die Miete muss jeweils mindestens ein 
Jahr unverändert bleiben. Während der Lauf-
zeit einer Staffelmiete ist eine Erhöhung nach 
den §§ 558 bis 559b ausgeschlossen.

(3) Das Kündigungsrecht des Mieters kann für 
höchstens vier Jahre seit Abschluss der Staf-
felmietvereinbarung ausgeschlossen werden. 
Die Kündigung ist frühestens zum Ablauf die-
ses Zeitraums zulässig.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

§ 557b Indexmiete
(1) Die Vertragsparteien können schriftlich 
vereinbaren, dass die Miete durch den vom 
Statistischen Bundesamt ermittelten Preisin-
dex für die Lebenshaltung aller privaten 
Haushalte in Deutschland bestimmt wird 
(Indexmiete).

(2) Während der Geltung einer Indexmiete 
muss die Miete, von Erhöhungen nach den  
§§ 559 bis 560 abgesehen, jeweils mindes-
tens ein Jahr unverändert bleiben. Eine Erhö-
hung nach § 559 kann nur verlangt werden, 
soweit der Vermieter bauliche Maßnahmen 
auf Grund von Umständen durchgeführt hat, 
die er nicht zu vertreten hat. Eine Erhöhung 
nach § 558 ist ausgeschlossen.

(3) Eine Änderung der Miete nach Absatz 1 
muss durch Erklärung in Textform geltend 
gemacht werden. Dabei sind die eingetretene 
Änderung des Preisindexes sowie die jeweili-
ge Miete oder die Erhöhung in einem Geldbe-
trag anzugeben. Die geänderte Miete ist mit 
Beginn des übernächsten Monats nach dem 
Zugang der Erklärung zu entrichten.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

§ 558 Mieterhöhung bis zur  
ortsüblichen Vergleichsmiete
(1) Der Vermieter kann die Zustimmung zu 
einer Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen 
Vergleichsmiete verlangen, wenn die Miete in 
dem Zeitpunkt, zu dem die Erhöhung eintre-
ten soll, seit 15 Monaten unverändert ist. Das 
Mieterhöhungsverlangen kann frühestens ein 
Jahr nach der letzten Mieterhöhung geltend 
gemacht werden. Erhöhungen nach den  
§§ 559 bis 560 werden nicht berücksichtigt.

(2) Die ortsübliche Vergleichsmiete wird 
gebildet aus den üblichen Entgelten, die in 
der Gemeinde oder einer vergleichbaren 
Gemeinde für Wohnraum vergleichbarer Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage 
in den letzten vier Jahren vereinbart oder, von 
Erhöhungen nach § 560 abgesehen, geändert 
worden sind. Ausgenommen ist Wohnraum, 
bei dem die Miethöhe durch Gesetz oder im 
Zusammenhang mit einer Förderzusage fest-
gelegt worden ist.

(3) Bei Erhöhungen nach Absatz 1 darf sich 
die Miete innerhalb von drei Jahren, von 
Erhöhungen nach den §§ 559 bis 560 abge-
sehen, nicht um mehr als 20 vom Hundert 
erhöhen (Kappungsgrenze).

(4) Die Kappungsgrenze gilt nicht,
1.  wenn eine Verpflichtung des Mieters zur 

Ausgleichszahlung nach den Vorschriften 
über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen wegen des Wegfalls 
der öffentlichen Bindung erloschen ist und

2.  soweit die Erhöhung den Betrag der 
zuletzt zu entrichtenden Ausgleichszah-
lung nicht übersteigt.
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Anhang II 

Auszug aus dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch (BGB) 
(Fortsetzung)

Der Vermieter kann vom Mieter frühestens 
vier Monate vor dem Wegfall der öffentlichen 
Bindung verlangen, ihm innerhalb eines 
Monats über die Verpflichtung zur Aus-
gleichszahlung und über deren Höhe Aus-
kunft zu erteilen. Satz 1 gilt entsprechend, 
wenn die Verpflichtung des Mieters zur Leis-
tung einer Ausgleichszahlung nach den §§ 34 
bis 37 des Wohnraumförderungsgesetzes und 
den hierzu ergangenen landesrechtlichen 
Vorschriften wegen Wegfalls der Mietbindung 
erloschen ist.

(5) Von dem Jahresbetrag, der sich bei einer 
Erhöhung auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
ergäbe, sind Drittmittel im Sinne des § 559a 
abzuziehen, im Falle des § 559a Abs. 1 mit  
11 vom Hundert des Zuschusses.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.
 

§ 558a Form und Begründung  
der Mieterhöhung
(1) Das Mieterhöhungsverlangen nach § 558 
ist dem Mieter in Textform zu erklären und zu 
begründen.

(2) Zur Begründung kann insbesondere 
Bezug genommen werden auf
1.  einen Mietspiegel (§§ 558c, 558d),
2.  eine Auskunft aus einer Mietdatenbank  

(§ 558e),
3.  ein mit Gründen versehenes Gutachten 

eines öffentlich bestellten und vereidigten 
Sachverständigen,

4.  entsprechende Entgelte für einzelne ver-
gleichbare Wohnungen; hierbei genügt 
die Benennung von drei Wohnungen.

(3) Enthält ein qualifizierter Mietspiegel  
(§ 558d Abs. 1), bei dem die Vorschrift des  
§ 558d Abs. 2 eingehalten ist, Angaben für die 
Wohnung, so hat der Vermieter in seinem 
Mieterhöhungsverlangen diese Angaben 
auch dann mitzuteilen, wenn er die Mieterhö-
hung auf ein anderes Begründungsmittel 
nach Absatz 2 stützt.

(4) Bei der Bezugnahme auf einen Mietspie-
gel, der Spannen enthält, reicht es aus, wenn 
die verlangte Miete innerhalb der Spanne 
liegt. Ist in dem Zeitpunkt, in dem der Vermie-
ter seine Erklärung abgibt, kein Mietspiegel 
vorhanden, bei dem § 558c Abs. 3 oder  
§ 558d Abs. 2 eingehalten ist, so kann auch 
ein anderer, insbesondere ein veralteter Miet-
spiegel oder ein Mietspiegel einer vergleich-
baren Gemeinde verwendet werden.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

§ 558b Zustimmung zur Mieterhöhung
(1) Soweit der Mieter der Mieterhöhung 
zustimmt, schuldet er die erhöhte Miete mit 
Beginn des dritten Kalendermonats nach 
dem Zugang des Erhöhungsverlangens.

(2) Soweit der Mieter der Mieterhöhung nicht 
bis zum Ablauf des zweiten Kalendermonats 
nach dem Zugang des Verlangens zustimmt, 
kann der Vermieter auf Erteilung der Zustim-
mung klagen. Die Klage muss innerhalb von 
drei weiteren Monaten erhoben werden.

(3) Ist der Klage ein Erhöhungsverlangen vor-
ausgegangen, das den Anforderungen des  
§ 558a nicht entspricht, so kann es der Ver-
mieter im Rechtsstreit nachholen oder die 
Mängel des Erhöhungsverlangens beheben. 
Dem Mieter steht auch in diesem Fall die 
Zustimmungsfrist nach Absatz 2 Satz 1 zu.

(4) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

 
§ 558c Mietspiegel
(1) Ein Mietspiegel ist eine Übersicht über die 
ortsübliche Vergleichsmiete, soweit die Über-
sicht von der Gemeinde oder von Interessen-
vertretern der Vermieter und der Mieter 
gemeinsam erstellt oder anerkannt worden ist.

(2) Mietspiegel können für das Gebiet einer 
Gemeinde oder mehrerer Gemeinden oder 
für Teile von Gemeinden erstellt werden.

(3) Mietspiegel sollen im Abstand von zwei 
Jahren der Marktentwicklung angepasst  
werden.

(4) Gemeinden sollen Mietspiegel erstellen, 
wenn hierfür ein Bedürfnis besteht und dies 
mit einem vertretbaren Aufwand möglich ist. 
Die Mietspiegel und ihre Änderungen sollen 
veröffentlicht werden.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates Vorschriften über den  
näheren Inhalt und das Verfahren zur Aufstel-
lung und Anpassung von Mietspiegeln zu 
erlassen.

 
§ 558d Qualifizierter Mietspiegel
(1) Ein qualifizierter Mietspiegel ist ein Miet-
spiegel, der nach anerkannten wissenschaftli-
chen Grundsätzen erstellt und von der Ge-
meinde oder von Interessenvertretern der Ver-
mieter und der Mieter anerkannt worden ist.

(2) Der qualifizierte Mietspiegel ist im 
Abstand von zwei Jahren der Marktentwick-
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lung anzupassen. Dabei kann eine Stichprobe 
oder die Entwicklung des vom Statistischen 
Bundesamt ermittelten Preisindexes für die 
Lebenshaltung aller privaten Haushalte in 
Deutschland zugrunde gelegt werden. Nach 
vier Jahren ist der qualifizierte Mietspiegel 
neu zu erstellen.

(3) Ist die Vorschrift des Absatzes 2 eingehal-
ten, so wird vermutet, dass die im qualifizier-
ten Mietspiegel bezeichneten Entgelte die 
ortsübliche Vergleichsmiete wiedergeben.

 
§ 559 Mieterhöhung bei Modernisierung
(1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen 
durchgeführt, die den Gebrauchswert der 
Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemei-
nen Wohnverhältnisse auf Dauer verbessern 
oder nachhaltig Einsparungen von Energie 
oder Wasser bewirken (Modernisierung), oder 
hat er andere bauliche Maßnahmen auf 
Grund von Umständen durchgeführt, die er 
nicht zu vertreten hat, so kann er die jährliche 
Miete um 11 vom Hundert der für die Woh-
nung aufgewendeten Kosten erhöhen.

(2) Sind die baulichen Maßnahmen für meh-
rere Wohnungen durchgeführt worden, so 
sind die Kosten angemessen auf die einzel-
nen Wohnungen aufzuteilen.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

§ 559a Anrechnung von Drittmitteln
(1) Kosten, die vom Mieter oder für diesen 
von einem Dritten übernommen oder die mit 
Zuschüssen aus öffentlichen Haushalten 
gedeckt werden, gehören nicht zu den auf-
gewendeten Kosten im Sinne des § 559.

(2) Werden die Kosten für die baulichen Maß-
nahmen ganz oder teilweise durch zinsverbil-
ligte oder zinslose Darlehen aus öffentlichen 
Haushalten gedeckt, so verringert sich der 
Erhöhungsbetrag nach § 559 um den Jahres-
betrag der Zinsermäßigung. Dieser wird 
errechnet aus dem Unterschied zwischen 
dem ermäßigten Zinssatz und dem marktüb-
lichen Zinssatz für den Ursprungsbetrag des 
Darlehens. Maßgebend ist der marktübliche 
Zinssatz für erstrangige Hypotheken zum 
Zeitpunkt der Beendigung der Maßnahmen. 
Werden Zuschüsse oder Darlehen zur 
Deckung von laufenden Aufwendungen 
gewährt, so verringert sich der Erhöhungsbe-
trag um den Jahresbetrag des Zuschusses 
oder Darlehens.

(3) Ein Mieterdarlehen, eine Mietvorauszah-
lung oder eine von einem Dritten für den 

Mieter erbrachte Leistung für die baulichen 
Maßnahmen stehen einem Darlehen aus 
öffentlichen Haushalten gleich. Mittel der 
Finanzierungsinstitute des Bundes oder eines 
Landes gelten als Mittel aus öffentlichen 
Haushalten.

(4) Kann nicht festgestellt werden, in welcher 
Höhe Zuschüsse oder Darlehen für die einzel-
nen Wohnungen gewährt worden sind, so 
sind sie nach dem Verhältnis der für die ein-
zelnen Wohnungen aufgewendeten Kosten 
aufzuteilen.

(5) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

 
§ 559b Geltendmachung der Erhöhung, 
Wirkung der Erhöhungserklärung
(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mie-
ter in Textform zu erklären. Die Erklärung ist 
nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung auf 
Grund der entstandenen Kosten berechnet 
und entsprechend den Voraussetzungen der 
§§ 559 und 559a erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit 
Beginn des dritten Monats nach dem Zugang 
der Erklärung. Die Frist verlängert sich um 
sechs Monate, wenn der Vermieter dem Mie-
ter die zu erwartende Erhöhung der Miete 
nicht nach § 554 Abs. 3 Satz 1 mitgeteilt hat 
oder wenn die tatsächliche Mieterhöhung 
mehr als 10 vom Hundert höher ist als die 
mitgeteilte.

(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

 
§ 560 Veränderungen von Betriebskosten
(1) Bei einer Betriebskostenpauschale ist der 
Vermieter berechtigt, Erhöhungen der 
Betriebskosten durch Erklärung in Textform 
anteilig auf den Mieter umzulegen, soweit 
dies im Mietvertrag vereinbart ist. Die Erklä-
rung ist nur wirksam, wenn in ihr der Grund 
für die Umlage bezeichnet und erläutert wird.

(2) Der Mieter schuldet den auf ihn entfallen-
den Teil der Umlage mit Beginn des auf die 
Erklärung folgenden übernächsten Monats. 
Soweit die Erklärung darauf beruht, dass sich 
die Betriebskosten rückwirkend erhöht 
haben, wirkt sie auf den Zeitpunkt der Erhö-
hung der Betriebskosten, höchstens jedoch 
auf den Beginn des der Erklärung vorausge-
henden Kalenderjahres zurück, sofern der 
Vermieter die Erklärung innerhalb von drei 
Monaten nach Kenntnis von der Erhöhung 
abgibt.

(3) Ermäßigen sich die Betriebskosten, so ist 
eine Betriebskostenpauschale vom Zeitpunkt 
der Ermäßigung an entsprechend herabzu-
setzen. Die Ermäßigung ist dem Mieter unver-
züglich mitzuteilen.

(4) Sind Betriebskostenvorauszahlungen ver-
einbart worden, so kann jede Vertragspartei 
nach einer Abrechnung durch Erklärung in 
Textform eine Anpassung auf eine angemes-
sene Höhe vornehmen.

(5) Bei Veränderungen von Betriebskosten ist 
der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit zu 
beachten.

(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.

 
§ 561 Sonderkündigungsrecht des  
Mieters nach Mieterhöhung
(1) Macht der Vermieter eine Mieterhöhung 
nach § 558 oder § 559 geltend, so kann der 
Mieter bis zum Ablauf des zweiten Monats 
nach dem Zugang der Erklärung des Vermie-
ters das Mietverhältnis außerordentlich zum 
Ablauf des übernächsten Monats kündigen. 
Kündigt der Mieter, so tritt die Mieterhöhung 
nicht ein.

(2) Eine zum Nachteil des Mieters abweichen-
de Vereinbarung ist unwirksam.
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Kontakte in den Bezirksämtern Charlottenburg-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin
Telefon 9029-13022

Friedrichshain-Kreuzberg
Petersburger Straße 86-90
10247 Berlin
Telefon 90298-0

Lichtenberg
Telefon 90296-7800

Marzahn-Hellersdorf
Amt für Bürgerdienste
Fachbereich Wohnen
Riesaer Straße 94
12627 Berlin
Telefon 90293-4076/4191.
Alle Anliegen zu Wohngeld,  
Wohnberechtigungsscheinen und  
RLvF sind über die Bürgerämter  
des Bezirkes zugänglich.

Mitte
Abt. Soziales und Bürgerdienste
FB 1 - Bürgeramt
Müllerstraße 146
13353 Berlin
Telefon 9018-43210

Neukölln
Hermannstraße 214/216
12040 Berlin
Telefon 90239-0

Pankow
Amt für Bürgerdienste und Wohnen
Fachbereich Wohnen
Telefon 90295-2601

Reinickendorf
Fachbereich Wohnen
Eichborndamm 215-239
13437 Berlin
Telefon 90294-0

Spandau 
Galenstraße 14
13597 Berlin 
Telefon 90279-0

Steglitz-Zehlendorf 
Amt für Bürgerdienste
Telefon 90299-0

Tempelhof-Schöneberg
Bürgerdienste-Wohnungswesen
Tempelhofer Damm 165 (Rathaus)
12099 Berlin
Telefon 90277-0

Treptow-Köpenick
Abt. Bürgerdienste, Bildung und Sport
Amt für Bürgerdienste,
Fachbereich Wohnungsamt
Hans-Schmidt-Straße 10
12489 Berlin
Telefon 90297-5205

 

http://www.berliner-mieterverein.de
http://www.bmgev.de
http://www.mieterschutzbund-berlin.de
http://www.haus-und-grund-berlin.de
http://www.bfwberlin.de
http://www.bbu.de
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Anschriften wichtiger  
Beratungsstellen

Berliner Mieterverein e. V.
Landesverband Berlin im
Deutschen Mieterbund e. V.
Hauptgeschäftsstelle Behrenstraße 1 c
(nahe Brandenburger Tor)
10117 Berlin
Telefon 226 26-0
Anrufbeantworter mit
Beratungsstellen in allen Bezirken:
Telefon 226 26-166
www.berliner-mieterverein.de

Berliner MieterGemeinschaft e. V.
Möckernstraße 92
10963 Berlin
Telefon 216 80 01
www.bmgev.de

Mieterschutzbund Berlin e. V.
Konstanzer Straße 61
10707 Berlin
Telefon 882 30 85
www.mieterschutzbund-berlin.de

Bund der Berliner Haus- und
Grundbesitzervereine e. V.
Potsdamer Straße 143
10783 Berlin
Telefon 216 34 36
www.haus-und-grund-berlin.de

BFW Landesverband 
Berlin/Brandenburg e. V.
Kurfürstendamm 57
10707 Berlin
Telefon 23 09 58-0
www.bfwberlin.de

Verband Berlin-Brandenburgischer
Wohnungsunternehmen e. V.
Lentzeallee 107
14195 Berlin
Telefon 897 81-0
www.bbu.de

Verbraucherzentrale Berlin e. V.
Hardenbergplatz 2
10623 Berlin
Telefon 0900-1-8877-103
Mieterberatung  
(Kostenpflichtig: 1,86 €/Minute)
Telefonsprechzeiten:
Mittwoch 14.00 – 16.00 Uhr
Freitag 11.00 – 13.00 Uhr
Informationen zur Anmeldung für die
persönliche Mieterberatung erhalten
Sie dienstags von 9.00 – 13.00 Uhr  
und donnerstags von 14.00 – 18.00 Uhr  
unter Telefon 214 85-150.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung
Württembergische Straße 6
10707 Berlin
Telefon 90139-3000
Servicetelefon Miete 90139- 4777
www.stadtentwicklung.berlin.de

Genauere Auskünfte zur  
Lärmbelastung erteilt:
Senatsverwaltung für Gesundheit,  
Umwelt und Verbraucherschutz
Brückenstraße 6
10179 Berlin
III D 13 
Telefon 9025-2261

http://www.berliner-mieterverein.de
http://www.bmgev.de
http://www.mieterschutzbund-berlin.de
http://www.haus-und-grund-berlin.de
http://www.bfwberlin.de
http://www.bbu.de
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